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Lokales und Kommunales.
Antrag öe$Stadtverordneten HH. hartmann

bete. Förderung des Realtredits.
In der Mitgliederversammlung der Fortschritt¬

lichen Volkspartei , welche Mittwoch , den 2 2.
April,  abends 8y2 Uhr , in dem Vereinssaal der
L n r n g e s e l l scha f t , Schmalbacherstraße, stattfin¬
det, wird unser Vorstandsmitglied , Herr Stadtverord¬
neter Hch. Hartmann , eine Resolution üetr . Förde-
r min des Realkredits,  insbesondere Abände¬
rung der 8 1124 i>. s. f. des B. G.-B . und 8 37 des
Zw.-V.-G. in Verbindung mit 8 573 B. G.-B. üe-
E ^'Rien und begründen . Wir machen unsere
Mitglieder ans diese den Haus - u n d G r u n d -
besitz  so äußerst wichtige Verhandlung besondersaufmerksam.

was ist beim Kauf eines Grundstücks zu wissen?
Bei Grundstücksverkäufen hat das Gesetz wegen

der großen Bedeutung des Grundbesitzes fiir die
Volkswirtschaft und wegen der schweren Schädigungen,
welche unüberlegte Verkäufe beziehungsweise Käufe
nach sich ziehen können, die Beobachtung einer beson¬
deren Form vorgesehen. Das Bürgerliche Gesetzbuch
bestimmt nämlich in 8 313, daß ein Grundstücks-Kauf¬
vertrag , um gültig zu sein, gerichtlich oder notariell
beurkundet werden muß. Auf andere Weise abge¬
schlossene Verträge über Grundstücksveräußerungen
haben keinerlei Wirksamkeit und binden weder Ver¬
käufer noch Käufer . Nichtig sind beim Fehlen des form-
gültigen Vertrages alle auf den Grundstücksverkauf
sich beziehenden Vereinbarungen und Leistungen. Da¬
her ist beispielsweise der Eigentümer , der sich nur
mündlich oder privatschriftlich zur Veräußerung seines
Grundstücks verpflichtet hat, nicht gehalten, eine etwa
für den Fall des Rücktritts vereinbarte Vertrags¬
strafe zu zahlen, umgekehrt kann in diesem Falle der
Kauflustige eine bereits als Sicherheit zur Verrech¬
nung auf den Kaufpreis geleistete Zahlung zurück-
foröern . Am zweckmäßigstenist es, den Abschluß des
Kaufvertrages nicht vor Gericht, vielmehr bei einem
Notar vvrzuuehmen, nicht nur , weil dies weniger Zeit
und Umstände erfordert , sondern auch weil der Notar,
der meistens auch Rechtsanwalt ist, den beiden Par¬
teien mit Rat zur Seite stehen kann und ihnen auf
Verlangen Auskunft über wichtige, das Kaufgeschäft
betreffende Rechtsfragen erteilt . Die Höhe der Kosten
ist in beiden Fällen dieselbe. Der Kaufvertrag muß
vollständig sein, hat also sämtliche Verkaufsbedingun-
geu und alle irgendwie wesentlichen Abmachungen zu
enthalten.

Dazu gehört nicht nur die genaue Veizeichnnug
des Grundstocks unter Angabe von Band und Num-
>ner des Grundbuchs , der Kaufpreis (welcher mit dem
wirklich vereinbarten Betrage , nicht etwa, der Kosten¬
ersparnis halber , mit einem niedrigeren anzugeben
ist), Höhe und Art der Anzahlung , sondern auch die
Vereinbarung betreffs Dauer , Verzinsungs - und
Rückzahlungsbedingungen des gestundenen Restkanf-
gelöes und hinsichtlich der Uebernahme der auf dem
Grundstücke lastenden Hypotheken durch den Käufer in
Anrechnung ans den Kaufpreis , wobei Betrag und
Fälligkeitstermin , dieser Hypotheken anzugeben ist.
Notwendig ist ferner die Angabe etwaiger sonstiger
Lasten, wie Dienstbarkeiten usw., eventuell die Auf¬
nahme einer Zusicherung der angegebenen Größe des
Grundstücks, der Richtigkeit der bestehenden Miet¬
verträge und der angeführten Mietpreise , des
Vorhandenseins bestimmter Eigenschaften des Frei¬
seins von Mängeln , die Bestimmung des Ter¬
mins der Auflassung und Uebergabe des Grundstücks.
Weiter ist wichtig die Vereinbarung darüber , von
welchem Tage ab Nutzungen und Lasten auf den Käu¬

fer übergehen sollen, wer die Kosten der Veräußerung
zu tragen hat (nach dem Gesetze in Ermangelung ab¬
weichender Abrede der Käufer ). Die Erweiterung oder
Einschränkung der gesetzlichen Gemährleistnngspflicht,
die Angabe, daß keine Mieten abgetreten , keine Hypo-
tyekenzinsen und öffentlichen Abgaben (zum Bei¬
spiel Anliegerbeiträge , Grundsteuern ) rückständig sind,
bilden ebenfalls notwendige Bestandteile des Kauf¬
vertrages . Ueberhaupt soll derselbe so klar als mög¬
lich sein und den Umfang sowie die Bedeutung der
Abmachungen genau erkennen lassen. Nachträgliche
Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit eben-
falls der notariellen Beurkundung.

Bemerkt sei zum Schlüsse noch, daß zwar der form¬
lose Kaufvertrag keinen der beiden Teile irgendwie
verpflichtet, daß aber die trotzdem vollzogene Auf¬
lassung (welche nur in Anwesenheit beider Parteien
vor dem Grundbuchamte stattfindeu kann), sofern ihr
auch die Eintragung in das Grundbuch folgt, den vor¬
her unwirksamen Vertrag seinem ganzen Inhalte nach
gültig macht.

So unterscheidet sich der Grundstücks-Kaufvertrag,
wie die „L. N. N." richtig ausführen , vom Kauf und
verkauf von Gegenständen durch die besondere Form,
welche sich von der gewöhnlichen Uebergabe nach Zah¬
lung bedeutend unterscheidet.

De Ekleicht rungkn ün hi terlegmrgswesen
Am gestrigen Tage ist die Hinterlegungsordnuug

vorn 21. April 1913 in Kraft getreten , die das Hinter-
legnngswesen wieder auf die Gerichte überträgt , die
es im größten Teile Preußens vor der Hinterlegnugs-
ordnnng vom 14. Mürz 1879 zu bearbeiten hatten.

Für die gewöhnlichen Fälle sind nun die Amts¬
gerichte Hinterlegungsstellen , nur für Hinterlegungen
in Lehns-, Familicnftdeikvmmiß - und Stiftungssachen
werden Land und Oberlandesgerichte Hinterlegungs¬
stellen. Mündelgeld ist nach ivie vor nicht bei den
ordentlichen Hinterlegungsstellen , sondern entweder
bei einer Sparkasse oder bei der Reichsbank, der
Preußischen Zentralgenossenschaftskasseoder einer an¬
deren öffentlichen Bankanstalt zu hinterlegen . Für
einzelne Fälle voll Hinterlegungen steht die Reichs-
bank den Hinterlegern auch weiter neben den Amts¬
gerichten zur Verfügung , und die Hinterlegung von
Wertpapieren und Kostbarkeiten eines Mündels,
Pfleglings oder unter elterlicher Gewalt stehenden
Minderjährigen nach gesetzlicher Vorschrift oder auf
Anordnung des Vormundschaftsgerichts kann allster
bei dem Amtsgericht auch weiter bei der Seehandlung
(Preußischen Staatsbank ) und den Banken öffentlicher
Körperschaften erfolgen, bei denen sie bisher zu¬lässig war.

Die Amtsgerichte, die für das Publikum meist be¬
quemer zugänglich sind, als die Regierungen und die
Ministerial -, Militär - und Bankommissionen in Ber¬
lin , die bisher die ordentlichen Hinterlegungsstellen
waren , nehmen seit dem gestrigen Tage Hinterlegungen
entgegen. Bisher konnten sie nur , wenn nachgewiese¬
nermaßen der Fall eilig war , Hiuterlegungsmassen in
vorläufige Verwahrung nehmen, abgesehen von an¬
deren Urkunden als Wertpapieren , für die sic Hinter¬
legungsstellen waren . Die vorläufige Verwahrung
brachte den Beteiligten den Nachteil, daß hinterlegtes
Geld unter Umständen 6 Monate lang nicht verzinst,
sondern bei der Gerichtskasse unverändert aufbewahrtwurde.

Die vor dem 1. April entstandenen Hinterlegungen
bleiben noch weiter bei den alten Hinterlegungs¬
stellen, und zwar bis zum 30. September . Anträge
wegen der bis zum 1. April anhängig gewordenen
Hiuterleguttgen , Zustellungen bei Pfändungen von
Hinterlegungsmassen und ähnliche, sind daher bis
zum 30. Septeniber an die alten Hinterlegungsstellen
zu richten. Neue Hinterlegungen nehmen die Negie¬
rungen und die Ministerial -, Militär - und Bankom-



11n if! on  in Berlin bis zum 30. September 1914 dann
wenn es sich um Hinterlegungen in bereits

,,,.,^ "6igen Sache» handelt . Das gilt besonders auch,
tr ^ " eue, nach dem 1. April fällige Mietsbe-
nnd «r 3u früher fälligen auf Grund von Pfändungen
nipvs' ric t*~n gegen den Hauseigentümer hinterlegt
nfmr Essen . Gehen sie bei einem Amtsgericht ein,
itt •i - -au~’ i>er Hinterlegungserklärung ersichtlich
x ll.lle zu einer alten Hinterlegungssache gehören,
m" , , g' vt das Amtsgericht sie an die Regierung , in
mnr an ^ie Ministerial -, Militär - und Baukom-
l,!.'1'on ab. Andere Hinterlegungen werden bei den
nvinm^ en Hinterlegungsstellen nicht mehr ange-

.Verfahren bei Hinterlegungen ist bei den
bei ^ geruhten im wesentlichen ebenso, wie es bisher
torr?cn  Regierungen mar . Nur werden für die Hin-
UnrfA % t,01t  Wertpapieren , anderen Urkunden und
bou- rkeiten bei den Amtsgerichten Gebühren er-

ose ungefähr den für offene Depots bei den
m,s n "blichen entsprechen und bei Wertpapieren
1,,!! , Kostbarkeiten y 3 bis Lsi pro Tausend jährlich

U1 °^ ct  für Wertpapiere der Nennwert maß-
, o rsi, gleichgültig, ob der Kurs über oder unter

bi».--, l Rei anderen Urkunden als Wertpapieren
öms - l • Berwayrungsgebühr jährlich 0,20 M für

,̂ iuck. H y p o t h e ke n b r i e f e und Sparkassen^
voiii" . ^Ochnen unter die Urkunden, die nicht Wert-

sind. Bet ihnen ist die Hinterlegung beim
",ogericht darum meist viel billiger als bei einer
"5' oo die Banken ihre Gebühren nach dem Wert

,,, ! ^ "bothekenbriefe bemessen. Zu den Gebühren , die,
0 .,[] J tc  geringer sind, stets ans den Mindestsatz von
für «s abgerundet werden, tritt noch der Panschsatz
i„ « Auslagen , die nicht besonders zu vergüten sind,
firirfi* "o" 10 Prozent der Gebühr, mindestens 0.50 M,
fofV'i- 'Us 20. Die Gebühren werden nur erhoben,

lin^ soweit die Herausgabe erfolgt . Die Hinter-
bei e . auchen also nicht zu fürchten, daß sie Gebühren
der ^ Erlegungen zu zahlen brauchen, die am Ende
y^ l^ aatskasse verfallen , weil niemand sie herans-
sür Übrigens leisten die neuen Hinterlegungsstellen

Gebühren den Beteiligten darin mehr als die
vam > ast sie gewisse bankmäßige Geschäfte mit Wert-
her ûicht nur vornehmen sollen, wie es auch bis-

Fall war , sondern daß sie ihnen, wie im „B.
uwast .ausgeführt wird, zur unbedingten Pflicht ge-

x1 such und daß die Staatskasse für einen Mangel
"» Sorgfalt dabei haftet.
für Hinterlegung von Geld ist gebührenfrei . Da-

'"uw bares Geld nur zu dem geringen Satz von
" 2 Dozent jährlich verzinst.
j!-.„,.̂ i? her klagte man bei Hinterlegungen vielfach
lers , Schwerfälligkeit und Umständlichkeit der Hin-
arri^ ^ngdstcllen. Es wäre zu hoffen, daß die Amts-
icoof tc  Erwartungen erfüllen , die bei einer Neu-
!,-i> des Hinterlegungswesens gehegt wurden,

daß sich das Verfahren bei ihnen möglichst einfach
eUir>! kestaltet. Daß sie Hinterlegungssachen als

Sachen zu behandeln haben, ist ihnen ■in den
111arf)t 1̂ungsvvrschriftert ausdrücklich zur Pflicht ge-

Die Resitzenzyflicht der Seaniten inü Lehrer.
Die Gemeindekommission des Abgeordnetenhauses

oer.-i! r-c’'er  Dage Petitionen . Der Berliner Lehrer-
drttek um Aufhebung der Bestimmung über die

Gr . ^ Pflicht der Beamten und Lehrer, zunächst für
op-Berlin . Eine ähnliche Petition ist bereits im

Jahre 1912 beraten und der Regierung als Material
überwiesen worden. Das allgemeine Landrecht ist
gegen das auswärtige Wohnen der Beamten.

Ein Regierungsvertreter wies darauf hin, daß eine
allgemeine Regelung der Verhältnisse kaum angängig
sei' viele Beamten müßten der Residenzpflicht un¬
bedingt unterworfen werden ; der Zweckverband könne
nicht in das Beamteurecht eingreifen,' eine Lex spe¬
cialis für Berlin habe etwas Odioses au sich. Von an¬
derer Seite wurde betont , daß bei den Lehrern der
Dienstvorgesetzte das Recht zum Auswärtswohnen zu
verleihen habe,' in Berlin übe die Schuldeputation
dieses Recht aus , sie könne die Genehmigung zum
Auswärtswohnen versagen.

Aus der Kommission wurde bemerkt, die Behörden
verlangten ein Zeugnis des Kreisarztes,
das sei rigoros , und die Regierung solle dagegen ein-
schreiteu,' das allgemeine Landrecht sei nach dieser Rich¬
tung hin veraltet . Ein Regierungsvertreter erwiderte,
es könne in gewissem Sinne nötig werden, daß ein
Lehrer nahe bei seiner Schule wohne. Infolgedessen
müsse der Schulaufsichtsbehörde das Recht Vorbehalten
bleiben, den Lehrern Vorschriften über das Wohnen
zu machen. Ein Kommissionsmitglied war der Ansicht,
daß mancher Lehrer ans den Vororten leichter zu sei¬
ner Schule in Berlin komme als aus einzelnen Stadt¬
teilen Berlins selbst. In Lehrer- und Beamtenkreisen
herrsche geradezu Erregung über das Vorgehen des
Magistrats . Von anderer Seite wurde bestritten , daß
Berlin teurer sei als das Land ) viele Leute von aus¬
wärts brächten sich sogar Fleisch und andere Lebens¬
mittel von Berlin aufs Land mit ; es sei auch seiner¬
zeit unberechtigt gewesen, das Lehrergehalt in Berlin
höher zu bemessen, als das der Landlehrer.

Der Berichterstatter  war der Ansicht, daß
die Negierung bezüglich der Ausübung der Resideuz-
pslicht weniger rigoros vorgehe als der Berliner Ma¬
gistrat . Schließlich wurde der Antrag auf Ucberwei-
sung der Petition zur Berücksichtigung angenommen.

Gerichtliche Entscheidungen.
Wertverminderung eines Hausgrundstückes durch
einen von der Polizeibehörde genehmigten Nestau¬

rationsvorgarten vor dem Nachbarhanse.
Ein Restaurateur hatte vor seinem Hause mit Ge¬

nehmigung der Behörde einen 10 Meter breiten und
5 Meter tiefen Vorbau mit festen Seitenwänden und
einem Segeltuchdache errichtet, den er als Sommer¬
garten benutzte. Der Eigentümer des Nachbargrund¬
stücks behauptete nun , durch den Vorbau werde sein
Grundstück erheblich beeinträchtigt. Die Schaufenster
seines Hauses würden zum Teil durch den Vorbau
verdeckt und dem vorübergehenden Publikum entzogen;
infolgedessen seien die Läden schwer vermietbar . Weiter
sei auch infolge des Vorbaues der Zugang zu dem
Torweg seines Hauses beschränkt, und alle Wagen
müßten besonders langsam herein - bezw. herausfah¬
ren , um das Publikum nicht zu gefährden, das infolge
des Vorbaues den Torweg nicht sehe. Hinzu komme, daß
sich in dem Winkel zwischen dem Vorbau und seinem
Hause Unrat sammle, und daß die Gäste des Restau¬
rants in der Dunkelheit vielfach die Ecke verunreinig¬
ten. Da der Vorbau fast au die Tür seines Hauses
stoße, so wirke diese Verschmutzung recht unangenehm,
und seine Mieter , die den besten Kreisen angehörten,
beschwerten sich oft über diesen Mißstand . Unter die-

(Fortscpung auf der nächsten Seite.)
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August Rossel,Arcujiesiisden
Werks» für Grabmnikunst:: Viktorinsfrusse 51
Lager ; Haltestelle derelcktr . Bahn Friedenstr . — Frankf . Str.
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Kein Ausräumen der Zimmer! Keine Staubentwicklung! Keine Betriebsstörung!

Referenzen ans feinsten Geschäfts- und Privatkreisen.
Ausführung sämtlicher Nenarbeitcn der Weißbinder- und Tapeziererbranche.

Eigenes technisches Büro! Kostenanschläge und Berechnungen kostenlos!

Telefon 4265 Scharnho ststr . 16

icn Umständen sinke die Vermietnngsmöglichkeit und
damit der Wert seines Hauses.

Die auf Beseitigung des Vorbaues gerichtete
Klage des Hauseigentümers hatte jedoch keinenEr-
f o lg  Nicht der beklagte Restaurateur ist Eigentümer
des Platzes , auf dem der Vorbau errichtet ist, sondern
me Stadtgemeinde , so führte das Oberlandesgericht
•Süd aus . Diese aber hat das Recht, den Bürgersteig
durch einen anderen benutzen zu lassen, denn sie kann
unt ' ihrer Sache nach Belieben verfahren . Aller¬
dings darf der Bürgersteig , da er dem öffentlichen Ver¬
kehr dient, nur insoweit benutzt und vorübergehend
bebaut werden, als dadurch die öffentliche Benutzung
desselben nicht erschwert wird . Im vorliegenden Falle
,,t der Burgersteig unstreitig so weit freigelassen, daß
der Verkehr darauf sich ungehindert vollziehen kann.

Im übrigen ist eine „Einwirkung " im Sinne des
(Gesetzes, durch welche das Grundstück des .Klägers be¬
lästigt wird, nicht darin zu erblicken, daß das Publi¬
kum infolge des Vorbaues nicht unmittelbar an den

des Hauses des Klägers vvrbeiaeht, und
dag sich dadurch der Warenumsatz der Ladenmieter
verringert . Es mag ja sein, daß die Tatsache des
Vorhandenseins des Vorbaues vermögensrechtliche
Nachteile für den .Kläger zur Folge hat. Eine Ein¬
wirkung von dem einen Grundstücke ans das andere
ist jedenfalls nicht die Ursache davon.

Auch die angebliche Verunreinigung des Winkels
zwischen dem Vorbau und dem Hanse des Klägers durch
Gäste des Beklagten ist keine „Einwirkung " 'im Sinne
ues 8 903 B. G.-B ., ebensowenig die behauptete An¬
sammlung von ilnrat Papier , Stroh und Sand
in jener Ecke, und der Kläger behauptet ja auch gar
nicht, dag der Schmutz ans dem Vorbau herrühre.
Daß der Wind den Staub und Schmutz gerade in solche
Hansecken hineinweht , ist ja selbstverständlich. Uebri-
gens kamt der Kläger den Beklagten wegen der Ver¬
unreinigung dieses Winkels auch schon deshalb rlicht
ui Anspruch nehmen, weil dieser Winkel ein Teil des
Bürgersteiges ist und nicht dem Beklagten gehört, son¬

dern der Stadtgemeinde . Nach alledem war die Klage
abzuwersen. (Entscheidg. des Oberlandesger . Kiel,
U . ö.  100/13 .)

Moralische und finanzielle Unzuverlässigkeit als
Grund fnr die Untersagung des Gewerbes als

Bauunternehmer.
Ein Bauunternehmer hatte zusammen mit einem

Kompagnon ein Bangeschäst gegründet und betrieben,
«-pater hatte er falliert , den Offenbarungseid ge¬
leistet, und seine Gläubiger erlitten einen Verlust von
ea. 18 000 ,H. Darauf gründete er unter dem Namen
seiner Ehefrau ein Baugeschäft, und als auch dieses
znsammengebrochen war , errichtete er ein neues Ge-
!cljof{ auf öcn 9?(tntcu feinet Söhnet , eiltet 33cutsgewerkschülers.

Nun erhob die zuständige Volizeiüehörde gegen
deu Bauunternehmer gemäß 8 35, Abs. 5 der Gewerüe-
ordnung Klage auf Untersagung des Gewerbes als
Bannnternehmer und dräng damit vor dem Preußi¬
schen Oberverwaltungsgericht durch. Der Beklagte
habe zugegeben, daß er, nachdem das von ihm selbst
und fernerhin das ans den Namen seiner Ehefrau
betriebene Geschäft znsammengebrochen war , ein neues
Geichait auf den Namen seines Sohnes gegründet
habe, damit seine Gläubiger ihm nichts anhaben
konnten. Er hat weiterhin erklärt , daß er dies getan
nat, der Not gehorchend, um seine Familie zu crnäh-
ren. Er hatte jft zu diesem Zwecke eine Stellung an¬
nehmen können, zumal er schon vor seiner Selbstän¬
digkeit bis zu 500 Mark monatlich verdient hat, er er¬
achtete dies jedoch nicht fiir angebracht, da das un-
pfaudbare Gehalt bekanntlich nur 125 .ft  pro Monat
beträgt . Der einzige Ausweg, der blieb, war der, eine
neue Firma zu gründen , und hierzu wählte er seinen
Svhii , den Baugewerkschüler.
m Nach alledem handelte es sich bei der Gründung des
Baugeschafts auf den Namen der fast vermögenslosen

(Fortsetzung ans Seite 6 des Unischlages.)
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Ifloblliarbypotbek mit kinttsgungr
^ang usd die(Uobnnng$vermieter.*>

Von Nikolaus Ioniak.
ftafipn̂' 6 ^ichstagsabgeordneten Bassermann und Schiffer
traa Anfang Dezemberv. I . im Reichstage den An-
(UttirfS> Einführung der Mobiliarhypothek mit Eintra-
grnüp eingebracht, der sicherem Vernehmen nach eine
richtet Mehrheit hinter sich hat. Diese Maßnahme
der ,' n der Hauptsache gegen die Gefahren
liebtp̂ ' ô ^ Êbereignungen , die bekanntlich das be-
chen ^ -Mittel darstellen, dem Gläubiger ein Schnipp-
ii1)n J 11 schlagen . Die Einführung des Register-
lichi>,? M rnit dem Ausdehnen der mißbräuch-

Benutzung dieser Rechtsform zu allerlei unlauteren
do„ h,Ul-li^ n ' lmner  dringlicher erschienen und wiederholt
ll'vrdê ^̂ 9 de^en wirtschaftlichen Korporationen gefordert
ßes Auch haben namentlich die Hausbesitzer ein gro-
siändo^^ esse "st der Beseitigung der bestehenden Miß-
ünn i r ^ nimmt einigermaßen Wunder, daß der An-
6cin Jf0/1’0^ üou  der Tages- wie der Fachpresse so wenig
itcudoi ^ "d noch weniger kommentiert wurde. Die fol-
©rmtsr .sî lührungen dürften daher für die Haus- und
grünö-t ^̂ er uicht ohne Interesse sein umsomehr, als be-
tlickm r Hoffnung vorhanden ist, daß die Mobiliarhypo-

. . . ^ Möbeln usw. aus-

Erundbesi
llründete.

. y“ ^ lf 4/ Mll t

gedeb, t au^ den Abzahlungshandel mit
siebet" ■Un̂ ^er  Eigentumsvorbehalt , die Quelle aller
EZ , .. ^ Abzahlungshandel, beseitigt werden wird,
^esrnfa te  wünschen , daß die im Schoße des Bun-
Und m ^ ^ nde Reichstagsresolution (von Hertling
^ genossen vom 2. März 1910 Nr 255 Ziffer 5)

"»s bringen die zweifellos interessanten Ausführungen, ohne
5» befîĥ ^ ristischen Frage» mit dem Verfasser in Uel-ereinstimmung.

hervorgeholt und die verlangte Novelle zum Ab¬
zahlungsgesetz vom 16. Mai 1894 zusammen mit dem An¬
träge Bassermann und Schiffer gesetzlich geregelt werde.
Denn so wie die Verhältnisse heute lieget:, ist neben dei:
Sicherheitsübereignungen der Eigentumsvorbehalt der Ab¬
zahlungsgeschäfte das größte Sorgenkind aller Wohnungs¬
vermieter. Es gibt wohl kaum einen Hausbesitzer, der nicht
schon böse Erfahrungen damit gemacht und seine größten
Verluste auf diesen Umstand zurückzuführen hätte. Nach
dem Stande unserer heutigen Rechtsprechung gibt es kein
Mittel, die vorzugsweise Befriedigung der Mietsansprüche
gegenüber dem Eigentumsvorbehalt der Abzahlungsge-
schäfte durchzubringen. Wer es dennoch glaubte im Wege
einer Klage erstreiten zu können, der mußte zuletzt neben
dem Verzicht auf die Miete auch noch die nicht unbeträcht¬
lichen Prozeßkosten obendrein bezahlen. Eine ähnliche
Rolle wie die Abzahlungsverträge spielen nun auch die
Sicherheitsübereignungen, die in den meisten Fällen ledig¬
lich zu dem Zweck getätigt werden, um den Zugriff Dritter
an den der Pfändung unterliegenden Sachen abzuwehren.
Diesen Mißbräuchen soll durch Einführung der Mo¬
biliarhypothek, d. h. des Registerzwanges für derartige
Rechtsgeschäfte, vorgebeugt werden.

Unter der Mobiliarhypothek versteht man das besitz¬
lose Pfandrecht. Der Eigentumsvorbehalt bei Abzah¬
lungsgeschäften ist in: Grui:de auch nichts anderes, als ein
verdecktes Pfandrecht. Die Sicherheitsübereignungen sind
tüchts anderes als eine Umgehung des Pfandrechts. Die
Verpfändung körperlicher oder unkörperlicher Mobilien hat
nach dem Pfandrecht nur dam: Rechtswirksamkeit, wenn die
Pfandsache in den Besitz des Pfandgläubigers übergeht.
Es ist ohne weiteres einleuchtend, daß diese Rechtsform für
die Kreditverhältnissein: geschäftlichen Leben, nmnentlich
dort, wo es sich um Sicherheitsleistungenfür bestehende
Schuldforderungenoder um Erlangung von Bardarlehen
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oder Waren-Kredite handelt, völlig unbrauchbar ist. Da
das Bürgerliche Gesetzbuch für diese Art Geschäfte keine
näheren Bestimmungen enthält, sie auch nicht untersagt,
andererseits wieder ein wirtschaftliches Bedürfnis dafür
nicht zu bestreiten ist, wählte die Praxis , um den Bestim¬
mungen des Pfandrechts zu entgehen, den umständlichen
und an sich gar nicht erforderlichen Weg der fiduziarischen
Eigentumsübertragung mit Rückkaufsrecht, wonach der
Schuldner die Sache an den Gläubiger verkauft, womit die
Nebenabrede verbunden wird, daß der Schuldnerverkäufer
die Sache als Mieter weitexbesitzen dürfe und binnen einer
bestimmten Frist zurückzukaufen habe. Die Eiaentums-
übertragung wird statt der Verpfändung gewählt, weil der
Schuldner jene Rechtswirkung— im Gegensatz zur Pfand-
rechtsbestellung herbeiführen kann, ohne den (unmittel¬
baren) Besitz der Sache zu verlieren.

Das wirtschaftliche Bedürfnis für diese Rechts¬
geschäfte ist nicht zu bestreiten. Theorie und Praxis
sind der Ansicht, daß es dem Schuldner erlaubt sei,
seinen Gläubiger statt durch Verpfändung seiner Sachen,
durch Eigentumsübertragung vermöge Verkaufs der¬
selben an ihn Sicherheit zu verschaffen. Dem Laien
erscheint es aber oft recht sonderbar, warum zur Erzielung
dieser Wirkung, wenn gesetzlich dagegen nichts eingewendet
lverden kann, ein derart umständliches Verfahren eingeschla¬
gen werden muß, und er wird dabei nicht das Gefühl los,
als handelte es sich bei Abschluß solcher Geschäfte(auch der
ernstlich gemeinten) um etwas Unredliches. In der Tat
sind auch alle diese Rechtsgeschäfte mehr oder weniger mit
dem Odium einer unlauteren Schiebung behaftet, !vas zwei¬
fellos aus der sonderbaren Form derselben zu erklären ist.
Es wäre viel einfacher und ebenso rechtsverbindlich, wenn
in den Verträgen der Parteiwille klipp und klar zum Aus¬
druck käme, daß es sich um eine Sicherheitsbestellung für ein
gewährtes Darlehen handele, daß die Parteien den Willen
haben, die Sache statt zu verpfänden, dem Gläubiger zu
(fiduziarischem) Eigentum als Sicherheit zu übertragen.
Das B.G.B. stände dieser Rechtsform nicht im Wege. Diese
Ansicht findet man auch im Protokoll der 2. Kommission
zum 1. Entivurf des BGB . (Mugdan, Mat . Bg. 3 Seite
626-627) vertreten.

Anscheinend ist das umständliche Verfahren bei diesen
Rechtsgeschäften auf die Nachwirkung des vor 1900 gelten¬
den preußischen Rechts zurückzuführen, die auch in anderen
Verfahren hier und dort noch in Erscheinung tritt . Dieses
kannte einen abstrakten dinglichen Vertrag nicht, vielmehr
forderte es zum Eigentumsübergangeeinen rechtsbeständi¬
gen Titel, z. B. einen ernstlich geschlossenen Kaufvertrag.
(Vergl. auch Urteil des Reichsgerichts vom 26. Februar
1896, Gruchot, Bd. 40 S . 936—940. Dernburg, Preußi¬
sches Privatrecht, 5. Auflage Bd. 1 § 238.)

Dieser Rechtsunsicherheit soll durch Einführung der
Mobiliarhypothek ein Ende bereitet werden, was umso not¬
wendiger ist, als die Sicherheitsübereignungen in den letzten
Jahren an Umfang derart zugenommen haben, daß die wirt¬
schaftlichen Verhältnisse in ungünstigster Weise dadurch be¬
einflußt werden. Trotzdem sich diese Rechtsgeschäfte der
staatlichen Kontrolle entziehen(die Fälle gelangen erst mit
der Einreichung der Klage zur Kenntnis des Gerichts) hat
die auf Veranlassung des Reichsjustizamtes veranstaltete
Umfrage eine derartige Fülle von Material zu Tage geför¬
dert, daß sich schon daraus die Notwendigkeit der Einfüh¬
rung der Mobiliarhypothek ergab.

Infolge des Mangels einer wirksamen Kontrolle ha¬
ben die unlauteren Schiebungen zum Nachteile der Gläu¬
biger immer mehr zugenommen. Es ist eine offenkundige
Tatsache, daß in den überwiegenden Fällen die Sicherheits-

Übereignungen lediglich deshalb vorgenommen werden, uw
pfändbare Gegenstände dem Zugriff der Gläubiger zu ent¬
ziehen. Vor einer drohenden Zwangsvollstreckungwird
diese Praxis nur selten versäumt. In einem Interventions-
Prozeß fällt es aber meist sehr schwer den Nachweis zu er- ;
bringen, daß es sich um kein ernst gemeintes Geschäft, son¬
dern um eine gewissenlose Schiebung handelt. Von der
einfachsten Zimmereinrichtung an bis zum feinsten Villen¬
mobiliar, ganze Warenbeständeund komplette Geschäfts¬
einrichtungen werden, soweit sie nicht einem Abzahlungs- j
geschäft gehören, von diesen Schiebungen umfaßt, die alle ■
unter der Maske der Sicherheitsübereignungen für er¬
dichtete oder bestehende Schuldforderungen auftreten. Ganz s
allgemein macht sich im Publikum im weitesten Sinne das j
Bestreben geltend, die ganze bewegliche und unbewegliche
Habe vor dein Zugriff Dritter zu schützen, wobei es ans
die Mittel gar nicht ankommt. Die Form der Sicherheits¬
übereignung ist heute unter dem Publikum weit populärer, s
als man gemeinhin glauben möchte. Sie wird auch von der |
großen Masse als das Allheilmittel betrachtet, um dein
Gläubiger eine Nase zu drehen. Seitens der soliden Ge- . ;
schäftswelt wurde diesem Mißbrauch nicht immer mit dein
nötigen Verständnis begegnet. Man fand sich einfach mit
der Tatsache ab, daß es sich hierbei um etlvas Unabänder¬
liches handle und machte hierfür nicht das Mittel an sich, ;
sondern das Motiv verantwortlich.

Wenn aber ein Bedürfnis für diese Art Rechtsgeschäfte\
nicht zu bestreiten ist, so müßte vor allem darauf gesehen
werden, dieselben zu Gunsten der Kreditverhältnisse dienst- j
bar zu machen. Das ist bisher nicht geschehen. Deshalb !
hat die Einführung der Mobiliarhypothek neben der Be- i
seitigung der Mißstände auch noch die Aufgabe, durch ge- 1
schliche Legitimierung dieser Rechtsform die wirtschaft¬
lichen Verhältnisse günstig zu beeinflussen. Im Auslande,
Ivo gleiche Einrichtungen schon seit vielen Jahren bestehen, ■
sind damit nur günstige Erfahrungen gemacht worden.

In England ist die Eintragung der Sicherhettsüber¬
eignung in gerichtliche Register bereits seit langen Jahren ;
Rechtens. Es äußerten sich hierüber die verschiedenen
Bills of Sale Acts. Unter einer Bill of Sale versteht man
eine Sicherheitsübereignung ohne Besitzübertragung. Die¬
selbe ist nach englischem Rechte nur dann zulässig, wenn sic ;
schriftlich erfolgt. Das Gesetz gibt für die Abfassung der
Uebereignungserklärung ganz genaue Formulare. Späte- :
stens sieben Tage nach Abfassung der Erklärung muß eine i
Abschrift derselben bei dem Zentralbüro des englischen
Obergerichts in London eingereicht werden, zusammen mit
einer eidlichen Erklärung einer Person, die bezeugt, daß
die Erklärung in ihrer Gegenwart von dem Schuldner
unterschrieben worden ist, und daß die überreichte Ab- .
schrift mit der Urschrift genau übereinstimmt. Die Ur- j
schrift der Uebereignungserklärung muß bei der Ueberrei- i
chung dem Beamten vorgezeigt werden. Die Gültigkeit
dieser Eintragung dauert aber nur fünf Jahre . Alle fünf
Jahre muß daher eine neue eidliche Versicherung eingereicht
werden, dahingehend, daß diese Sicherheitsbestellung noch !
in Kraft ist.

Auch in Frankreich besteht seit 1. März 1898 ein Ge- >
setz über den „nantissement de fonds de commerce “- f
Hiernach kann ein Kaufmann (und nur ein Kaufmann)
seinen konds de commerce, d. h. feine gesamten zuw
Geschäftsbetriebe gehörigen Sachen und Rechte mit Wir¬
kung gegen Dritte verpfänden, ohne daß er, was unkörper¬
liche Mobilien (Forderungen) betrifft, der nach Art
2075 e. e. erforderlichen Zustellung(an den Schuldner) , oder
was körperliche Sachen betrifft, der nach Art 2076 c. <-'■
erforderlichen Besitzübertragung an den Pfandgläubiger'



115

h^ ru *? enn  diese Verpfändung in einem besonderen auf
Gerichtsschreiberei des Handelsgerichts der belegencn

^che geführten Register beurkundet ist.
© diesem Gesetze, das überaus wohltätig auf die
s. , itgewährung wirkt , wird in Frankreich in ausgiebig-
Lm " a^e Gebrauch gemacht . Es darf jedoch nicht ver-
i )lt werden , daß das Gesetz nicht allenthalben Anerken-

gefunden hat . So beklagen sich namentlich Konkurs-
Di, ^ ^ darüber , daß sehr oft die ganze Konkursmasse
. . em solches nantisKompnt eines Gläubiger absorbiert
)ni s . . diesem gewiß beachtlichen Einwand kann jedoch
r °» cr  Mtgegengehalten werden , daß die Absorbtion der
' zugunsten eines Gläubigers auch dann und
>, J möglich ist , wenn kein Eintragungszwang besteht,
s.Alf w der Tat bei uns der Fall ist , wo gegenlvärtig

Uber jede Kontrolle fehlt , während nach Einführung des
^Mtragungszwanges jeder Gläubiger die Möglichkeit
, dürd , sich über die Verhältnisse des Schuldners recht¬
en unterrichten und danach sein ferneres Verhalten
^mrichten.

[. • Registerführung muß selbstverständlich öffentlich
ja . ’in “ jedem Interessenten zugänglich . Die wohltuende
swr,FfUfX r ^ eJer  Maßregel dürfte sich auch in unserem Wirt-
lDi  P ' ^ en bald genug bemerkbar machen . Namentlich
igx . re'' dann möglich sein , ernst gemeinte Geschäfte von

Übungen zu unterscheiden . Es dürfte sich übrigens auch
empfehlen , die Gültigkeitsdauer der Eintragung

Muster auf fünf Jahre festzusetzen. Die
y-sj i^ lluchen Korporationen haben sich zu dieser Frage
snL°*e; ^ e>ch nicht geäußert . Hoffentlich nimmt man bald
Oefiens ^ en  gesetzgebenden Körperschaften die maß-
dete, 0^ Wünsche zu unterbreiten , ehe man einer vollen-
steht' me^r adzuändernden Tatsache gegenüber^

die Möglichkeit der Umgehung des Eintragungs-
(damit muß immer gerechnet werden ) möchte ich

anw Hinweisen , woran die Antragsteller anscheinend
dp,, 5L- E gedacht haben . Es besteht die Gefahr , daß man
in,k ^ ^ bntumsvorbehalt der Abzahlungsform dazu be-
cnniÜ" l0lr ^ ' nm bei unlauteren Schiebungen dem Eintra-
n . 5' äNmnge zu entgehen . Deshalb wird es unter allen
Al, ' ! f fl1  rntsam sein , die Mobiliarhypothek auch aus den
),i.^ h nngshandel auszudehnen und dort den Eigentums-
bröi .^^ lt .M untersagen . Dadurch würde auch den Miß-
hms ' re nn Abzahlungshandel , die nicht minder die ge-
nr r e Entwickelung der wirtschaftlichen Verhältisse unter¬
st,, ^ine Schranke gesetzt und der Abzahlungshandel
bediw? >^ che Waren beschränkt werden , für die ein Kredit-
di ->L ?ns . vorhanden ist. Die Hauseigentümer Hütten dann

^ sich über die Verhältnisse ihrer Mieter recht-
^ " ' g zu unterrichten.

Mus der Leit.
^' e Hypothekengenossenschaft Berliner Hausbesitzer.

iw Rotlage auf dem Berliner Hypothekenmarkte hat
sckliw 1912  zu einem genossenschaftlichen Zusammen-
ri „,n s 61  Riwliner Hausbesitzer zur Beschaffung und Siche-
itoffp, fi n. Hypotheken geführt . Die Gründung der Ge-
die m,5 ^ beruht hauptsächlich aus dem Grundgedanken,
leickjO. Raffung zweitstelliger Hypotheken dadurch zu er-
für daß die Genossenschaft die Ausbietungsgarantie
lidit te  Hypotheken übernimmt . Das Institut veröffent-
eiiu' !U ^sen Tagen seinen zweiten Geschäftsbericht . In
oosiensw ^ ^ ^ ^ ?ome Phase ihrer Entwicklung ist die Ge-

iiwaft dadurch eingetreten , daß nach langen schwierig

gen Verhandlungen durch Beschluß der Stadtverordneten-
Versammlung vom 13 . November 1913 von der Stadt
Berlin ein Kredit von 1 Million Mark aus laufenden Mit¬
teln bewilligt worden ist . Die ersten vorbereitenden
Schritte , die in der Absicht getan worden sind , die Stadt
Berlin zu einer Hilfsaktion für die Selbsthilfebestrebungen
des Berliner Grundbesitzes zu veranlassen , datieren
bereits aus der Mitte des Jahres 1912 . Am 26.
September 1912 wurde auf Antrag des Stadtverordne¬
ten Justizrat Sonnenfeld u . a . von der Kommune be¬
schlossen, eine Deputation einzusetzen , die darüber beraten
sollte , ob und wie die Stadtgemeinde Berlin die Bestrebun¬
gen des Grundbesitzes , auf dem Boden der Selbsthilfe
gegenüber der bestehenden Hypothekennot Abhilfe zu schaf¬
fen , fördern könne . Die Beratungen dieser aus 15 Mit¬
gliedern bestehenden Deputation fanden ihren Niederschlag
in dem Beschluß der Stadtverordneten vom 13 . November
1913 . Der Zweck des von der Stadt Berlin gewährten
Kredits ist der , das Betriebskapital der Genossenschaft zu
verstärken . Sie soll in den Stand gesetzt werden , tunlichst
viele Beleihungen im eigenen Namen auszuführen ; die er¬
worbenen Hypotheken sollen dann möglichst bald durch Ver¬
äußerung an private Geldgeber — und zwar unter Bürg-
schaftsübernahme — weiter gegeben werden.

Die Forderungen der Stadt gegen die Genossenschaft
werden durch Verpfändung derjenigen Hypotheken ge¬
sichert, gegen die die Genossenschaft ihrerseits die kreditier¬
ten Beträge ausleiht . Das Verfahren ist so gedacht , daß
die Genossenschaft diese Hypotheken der Stadt als Sicher¬
heit anbietet und nach Bedarf den Kredit abruft ; die Stadt
prüft dann die Sicherheit der Hypotheken nach den im Ver¬
trag festgelegten Grundsätzen und gewährt je nach der Lo ^ -
des Einzelfalles die gewünschten Beträge , sei es ganz , sei
es teilweise , kann aber auch ihre Mitwirkung versagen . Als
Prüfungsmaßstab ist ungefähr derjenige zugrunde gelegt,
den das Berliner Pfandbriefamt bei seinen Beleihungen
anwendet ; es ist der aus der Netto -Grundstücksrente zu
5 Prozent kapitalisierte Ertragswert . Die Beleihung soll
bis 80 Prozent des ermittelten Grundstückswertes gehen.
Das Kreditverhältnis mit der Stadt soll mit dem Ende
des Jahres 1923 durch Tilgung sämtlicher Beträge beendet
sein , da die Stadt eine dauernde Inanspruchnahme ablehnt.
Die Genossenschaft hat die ihr gewährten Kredite regel¬
mäßig (mit 1 Prozent ) zu tilgen . Zu dieser Tilgung ist
das eine Prozent zu benutzen , das ihre Schuldner über
den von ihr selbst an die Stadt gezahlten Zinssatz (4% % )
zu zahlen haben . Für das Verhältnis der Genossenschaft
zu ihren Schuldnern ist die Jnnehaltung gewisser „Nor¬
malvertragsbestimmungen " vorgeschrieben worden , welche
die hypothekarische Forderung der Genossenschaft sichern
sollen . Ferner ist verlangt worden , daß der darlehns-
suchende Eigentümer seine Schuld der Genossenschaft gegen¬
über amortisiert . Was die Entwicklung des Instituts der
Genossenschaft anbelangt , so ist dieselbe als günstig zu be¬
zeichnen . Neben dem eigentlichen Vermittlungsgeschäft hat
die Genossenschaft ihr Hauptaugenmerk darauf gelegt , Pro¬
longationen zu den Geldgebern und den Geldnehmern ge¬
eigneten Falls mit Garantie der Genossenschaft hcrbeizu-
führen.

Zum Jahresschluß 1912 waren in das Genossenschafts¬
register eingetragen 880 Genossen mit 945 Anteilen .. Der
Zugang im Geschäftsjahr 1913 betrug 355 Genossen mit
533 Anteilen , so daß am Ende des Jahres vorhanden
waren 1235 Genossen mit 1478 Anteilen . Jeder Anteil
beträgt 300 M ., dem eine weitere Haftsumme von 300 M.
gegenübersteht . An Hypothekenanträgen ivurden im Laufe
des Geschäftsjahres eingereicht 52 Anträge auf Beschaffung
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1. Hyotheken und 190 Anträge auf Beschaffung 2. Hypo¬
theken . Von diesen Anträgen erledigte sich eine namhafte
Anzahl durch Beschaffung des Geldes von anderer Seite

- da die Hausbesitzer ihre Anträge ja meistens bei mehre¬
ren Stellen einzureichen Pflegen — ein Teil wurde durch
Prolongation erledigt . Durch Vermittlung der Anstalt
sind zum Abschluß gekommen 8 erste Hypotheken im Ge¬
samtbeträge von 1 068 000 M . und 61 zweite Hypotheken
im Gesamtbetrag von 1 317 000 M . Von den an vrivate
Geldgeber vermittelten 2. Hypotheken hat die Genossen¬
schaft in notariellem Akt in 43 Fällen zur Ausbietungs¬
garantie sich verpflichtet . Die Höhe der eingegangenen
Bürgschaften beträgt 1 182 800 M . -

Die Wertzuwachssteucr in Braunschweig.

Die Herzoglich Braunschweig -Lüneburgische Staats¬
regierung hat einen Gesetzentwurf eingebracht/nach der in
Braunschweig von Staatswegen eine Zuwachssteuer in Zu¬
kunft nicht mehr erhoben werden soll. Es soll den Gemein¬
den überlassen bleiben , die Zuwachssteuer als Gemeindeab¬
gabe durch Statut einzuführen . Das bisherige Herzogliche
Zuwachssteueramt soll vorläufig noch bestehen bleiben , bis
die zurzeit noch schwebenden Zuwachssteuerfälle erledigt
sind . Interessant ist die Begründung , in der es u . a. heißt:
Nach einem Bericht des Herzoglichen Zuwachssteueramtes
vom 29 . Juli 1913 ist die Ausführung des Zuwachssteuer¬
gesetzes in Braunschweig ebenso wie auch anderwärts mit
den größten Unzuträglichkeiten verknüpft gewesen und hat
sich bislang in normaler Weise nicht ermöglichen lassen.
Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 1. April 1911 bis
zum 28 . Juli 1913 sind hier insgesamt 12 586 Fälle in
die Liste eingetragen . Erledigt waren bis zum 28 . Juli
1913 erst 7183 Fälle , so daß 5403 Fälle rückständig sind,
Die große Masse der Rückständigen hat zur Folge , daß die
Bearbeitung der Fälle jetzt durchweg erst etwa 1 Jahr nach
der Auflassung erfolgt . Die Höhe der Verwaltungskosten
für die Erhebung der Zuwachssteuer steht im Mißverhält¬
nis zu dem geringen Ertrage der Steuer . Die Verwal¬
tungskosten des Zuwachssteueramts , diejenigen der Ober¬
behörden und des Verwaltungsgerichtshofs nicht mitgerech¬
net , sind für das Rechnungsjahr 1911 -12 auf rund 15 000
Mark , für 1912 -13 auf rund 25 000 M . zu beziffern . Der
Ertrag der Zuwachssteuer im Herzogtum hat sich in diesen
beiden Zeiträumen wie folgt gestellt : Für das Jahr
1911 -12 : Gesamteinnahmen 17 632,63 M ., Anteil des
Staates 1763,26 M . Für das Jahr 1912 -13 : Gesamt¬
einnahmen 62 316,68 M . : Anteil des Staates 6321,67
Hiernach hat der Staat Braunschweig an der Zuwachs¬
steuer , ohne die Kosten der Rechtsmittelinstanzen , im ersten
Rechnungsjahre 13 200 M ., im zweiten 18 800 M . zuge¬
setzt. Die letztere Summe würde als Defizit auch für das
laufende Rechnungsjahr 1913 -14 einzustellen sein . .Es
liegt auf der Hand , daß ein dringendes Bedürfnis besteht,
diesem Zustande ein Ende zu machen . Selbst wenn der
braunschweigische Staat den sortgefallenen 50prozentigen
Reichsanteil neben dem bisherigen 10proz . Anteil , mithin
zusammen 60 Prozent der Steuer für sich zurückbehalten
wolle , so würde doch der finanzielle Erfolg für den Staat
ein derart geringer sein , daß es sich im Hinblick auf die bis¬
herigen außerordentlichen Weiterungen und Kosten für ihn
nicht lohnt , die Steuer zu erheben.

Der Deutsche Städtctag zur Abänderung des
Hypothekenrechts.

Der Vorstand des Deutschen Städtetages hat an die
Reichsressorts eine Eingabe wegen Abänderung des Hypo-
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thekenrechts gerichtet , in der folgendes ausgeführt wird:
Die schwierigen Realkreditverhältnisse , die im ganzen
Deutschen Reich zurzeit bestehen , haben an vielen Stellen
eine sorgfältige Untersuchung der Ursachen veranlaßt . Diese
Untersuchung hat ergeben , daß einzelne Besonderheiten des
geltenden Hypothekenrechts die Realkreditnot in fühlbarer
Weise verschärfen . Es liegt in der Hand der Gesetzgebung,
hier Abhilfe zu schaffen. Die deutschen Städte haben leb¬
haftes Interesse an der Abhilfe , weil besonders die städti¬
schen Hausbesitzer durch die Realkreditnot betroffen werden.
Es sind hauptsächlich zwei Gruppen gesetzlicher Vorschriften,
deren Abänderung erstrebt wird . Eininal ist der Anspruch
der Hypothekengläubiger (der Realgläubiger ) auf die Er¬
träge des Grundstücks , die Mietzinsen , nicht hinreichend
sicher gestellt : in diesem Punkte haben die Gläubiger der
ersten und der zweiten Hypothek (Nachhypothek ) ein gemein¬
sames Interesse an einer Aenderung des Gesetzes , wenn
auch praktisch das Interesse der Nachhypothekare überwiegt.
Zweitens legt im Falle der Zwangsversteigerung das gel¬
tende Recht dem Ersteigerer so schwere privatrechtliche und
öffentlich -rechtliche Lasten auf , daß daran die Möglichkeit,
das Grundstück zu erwerben , oft scheitert ; hier ist eine Aen¬
derung besonders im Interesse des Nachhypothekars ge¬
boten.

Die gesetzliche Regelung
des Erbbaurechts.

Im Anschluß an die seinerzeit auch an dieser Stelle
eingehend besprochenen Verhandlungen des 31 . Deutschen
Juristentages , der im September 1912 in Wien stattgefun¬
den hat , hat der „ Bayerische Landesverein zur Förderung
des Wohnungswesens " die Abfassung eines Entivurfes für
eine besondere gesetzliche Regelung des Erbbaurechtes veran¬
laßt . Mit der Bearbeitung betraut war der Direktor der
Bayerischen Handelsbank , Wilh . Frhr . v o n P e ch m a n n,
der auch bereits auf dem Juristentage ein Referat erstattet
hatte . Die Arbeit liegt jetzt vor als „ Entwurf eines Reichs¬
gesetzes betreffend das Erbbaurecht " (Schriften des Bay¬
rischen Landesverbandes zur Förderung des Wohnungs¬
wesens e. V . Heft 12 . München 1913 , Ernst Reinhardt
Verlag .)

Bekanntlich ist das Erbbaurecht im Deutschen Bürger¬
lichen Gesetzbuche nur ganz oberflächlich und kursorisch ' be¬
handelt worden . Und der Deutsche Juristentag war in
Uebereinstimmung mit der gesamten wissenschaftlichen Lite¬
ratur zur Erbbaurechtsfrage der Ansicht , daß eine irgend¬
wie praktische Verbreitung der Einrichtung eine vollständig
neue und umfassende gesetzliche Sonderregelung erforderlich
machen würde . Etwas ganz anderes ist allerdings die Frage,
ob das Erbbaurecht überhaupt eine Wirkung auf dem Ge¬
biete der Wohnungssürsorge erzielen könnte — selbst wenn
noch so ausführliche und gründlich durchgearbeitete Gesetzes¬
vorschriften beständen . Frhr . v . Pechmann hat auf dem Ju¬
ristentage mit seiner sehr skeptischen Ansicht über den volks-
wirtschaftlichen und sozialpolitischen Wert des Erbbaurech¬
tes nicht zurückgehalten . Abgesehen von den paar ganz
unentwegten Erbbaurechtsfanatikern , die übrigens fast
sämtlich Bodenreformer im engsten Sinne des Wortes sind,
glaubt ja niemand an eine wirklich durchgreifende Besserung
der Wohnungsverhältnisse mit Hilfe des Erbbaurechts-
Nicht nur , daß das Erbbaurecht mit seinem Grundgedanken
der Trennung des Bodeneigentums von dem Gebäudeeigen-
tum dem deutschen Wesen völlig fremd ist , auch die Erfah¬
rungen in den außerdeutschen Ländern , die das Erbbau-
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Selb » ^ en’ sind alles in allem sehr ungünstige
ist fiL r| n^ a^ ' wo das Erbbaurecht besonders verbreitet
des Nwr. bezeigt , daß dieses Institut für die Gestaltung
und in ^""sbswesens iveit mehr Mängel als Vorzüge hat,
ZxU i,„> ugland geht umgekehrt das Bestreben in letzterer
bolle ^ .wer mehr dahin , an die Stelle des Erbbaurechts das
sab einzuführen . (Vergl . besonders einen Auf-
in dee ®rn ft Schuster , Barrister -at -Law in London,
die Npnü'^ ^ ischen Wochenschrift " 1913 Nr . 12 .) Was
bekan„ n>"" ' " Ĥ in Deutschland betrifft , so sei zu den vielen
das Ei-ru ' " ' bünstigen oder zurückhaltenden Urteilen über
Zitierten w* r * verwiesen auf die von Pechmann selbstzitierl Ü ‘“ ‘M uva
■öeiin-u Aussprüche des berühmten Berliner Rechtslehrers
oemrich Dernburg undFr . And einen Vortrag von Professor

Dernburg schreibt : „Die großenCr, " r ^-Marburg . | _ _
recht roelche die Bodenreformer an das Erbbau
dem N' rP ' sind nicht berechtigt ." Und Andre kommt

schütz : „ Das Erbbaurecht erscheint als eine künstliche
zu

licĥ F " " b. welche wegen ihrer juristischen und wirtschaft-
ber einstweilen nur versuchsweise beider Lnkeinsrweuen  nur verjucysweise vei
Die Wohnungsfrage verwendet werden kann ."
8ördei -„ , Eichung des Bayerischen Landesvereins zur
Äbsiwe ^ des Wohnungswesens geht also nach der eigenen
iuna Verfassers nicht darauf hinaus , ob die Verbrei-
zu crftrpr , r ltvec^^c^ im Interesse des Wohnungswesens.1« crfh-ofi r uen,rcs  un Interesse des Wohnungswesens
Grundw » "̂ sondern allein darauf , welche gesetzlichen
3tar, .x ° en  erforderlich w äre n , w e n n überhaupt der
iere '̂ w^ ^ wucht werden s o l lt e, dem Erbbaurecht eine wei-

«Fitische Verbreitung zu verschaffen.» j 1. ; 1 'uciuicuung zu vericyafsen.
Vermü -U " ^ .gesetzliche Regelung selbst betrifft , so hat der
denen « zunächst Stellung nehmen müssen zu den verschie-
des uiroverseu hinsichtlich der rechtlichen Konstruktion

und WOer fm nie  wirrst»ntereNw '^ ^ ^ ies und seiner wichtigsten Merkmale . Diese
>,ann m.? l ^wr nicht . Grundsätzlich steht Frhr . v. Pech-

^ur 'stellun ^d^ Standpunkte einer möglichst vollständigenD̂er der Erbbaurechtsverhältnisse im Grundbuch.
Uainenttir ^^ il sn das Grundbuch bedürfen danach u . a.
über hi? cl uuch die Vereinbarungen über folgende Punkte:
b'enn Pi- - ^en , welche den Erbbauberechtigten treffen,
sonderê ii/ !!̂ ^ ssftr Verpflichtungen nicht erfüllt , insbe¬sondere iis - 1 ... ^ ci^ iuu^ uuyeu muji eiyiuu, insoe-
über hip ^ r ?̂ ^ dsende Bedingungen des Erbbauvertrags:
bereu Cintr ' ^ ^ des Erbbaurechts mit Hypotheken, zuErbbaurechts mit Hypotheken , zu
klärt - ns >.̂ b der Grundeigentümer seine Zustimmung er¬
höhe dps^ rrr " r Entschädigung des Erbbauberechtigten im
banreWiLS -p " der des vorzeitigen Erlöschens des Erb-

' ' : für den Fall
recf)te ~h^ tu cfö oder des Erbbaurechts oder über Vor¬
zug w P ? ? " berechtigten für den Fall der Neubestel-

run/p/EVorkaufsrechte  für den Fall der Veräuße-
tecbte ^ .. F " ? dftücks oder des Erbbaurechts oder über Vor¬

ig dpLHi '" "-ereamgren sur oen MU de'
Das r nach Ablauf der Vertragszeit,

rksamspû ^ ^ste Moment , von dessen Erle
iiragc den m rErbbaurechts  überhaupt abhängt , ist die
hhpothpf -oelelhung des Erbbaurechtes , der Erbbaurechts-

vOGltfli tif iMit o «5t 1 tni > r ^ rtv*... ... e -. ~rr 'atlu; ist eine solche Beleihung auch schon
^stimmte « !vL a^f r  faktisch undurchführbar , solange nicht
^schaff ' ' rk ' ndervorschriften für die Erbbaurechtshypothek
ialinN ;) .., ' " b und namentlich bevor nickit die arosten Kavi-^liiM,, ! ,"^ " nd namentlich bevor nicht die großen Kapi-
die Layp n ^ ealkredits durch gesetzliche Vorschriften in°te 2 QQp " meairredlts durch gesetzliche Vorschriften in
Äs (grY,t er iee* werden , Erbbaurechte zu beleihen . Daß
i» "UUrechtsbvVlWUpsp,, nur S)rwnr4rfr,ttr >wafc>rH,rl]6„if,r,r. v VStllhrti * r . ^ gu vucu/uu </up
Ul gxaop r. /ochtsl )ypotheken nur Amortisationshypotheken
Ähr . ä wwen können , darüber herrscht Einstimmigkeit.Ähr . h. m lnen  können , darüber herrscht Einstimmigkeit,
arbeitet' „ , (jr 'J01111̂at nun einzelne Bestimmungen ausge-
Äls der denen die Beleihung von Erbbaurechten sei-
^orschiö̂ pi. ^ .oitmstitute zu erfolgen hätte . Rach seinen
R>d Kre'diti«^ ^ Erbbaurechte von öffentlichen Anstalten
Ä H „" Äkuten jeder Art , insbesondere nach Maßgabe
"wbkinle» ^ der Hypothekenbankgesetzes von Hljpothe-

' nd nach Maßgabe des K 60 des Versicherungs¬

aufsichtsgesetzes von Privaten Versicherungsunternehmun¬
gen , auch dann beliehen werden , wenn Mündelsicherheit er¬
forderlich ist , jedoch nur:

a ) mit Zustimmung des Grundeigentümers:
b ) unter der Voraussetzung , daß der Hypothek nichts als

der Erbbauzins im Range vorgeht:
c) in der Form einer Tilgungshypothek , deren Tilgung

plangemäß spätestens mit dem vierten Fünftel der
Erbbauzeit abläuft;

ck) auf Grund eines Beleihungswertes , welcher die
Summe aus der Hälfte des Bauwertes und der
Hälfte des kapitalisierten Nutzungswertes darstellt,
aber keinesfalls den Bauwert übersteigt;

e) im Falle des Vorgangs von Erbbauzins so, daß die
nach dem Beleihungswerte zulässige Darlehnssumme
um den Kapitalswert des Erbbauzinses gekürzt wird.

Die rechtliche Sicherheit , namentlich soweit auch die
Vorschriften für die Hypothekenbanken , Versicherungsanstal¬
ten usw. in Betracht kommen , scheinen durch diese Bestim-
mungen hinreichend gesichert. Etwas anderes ist es aller¬
dings nach der Ansicht Pechmanns mit der wirtschaftlichen
Sicherheit . Die bisherigen Erfahrungen bieten nach dieser
Hinsicht nicht die Möglichkeit eines abschließenden Urteils.
Dies gilt insbesondere von der Realisierbarkeit des Wertes,
der in einem Erbbaurechte angelegt ist.

Steuer’ und Stempellasten des Grund’
besitzes.

In den Etatsberatungen des ?lbaeordne !e»bauws bat
bei der Beratung der Verwaltung der Zölle und indirekten
Steuern Abgeordneter B a r t s ch er mit eindringlichen
Worten aus die Gefahr hingewiesen , die sich nicht nur für
den Haus - und Grundbesitz , sondern für die den gesamten
Mittelstand , ja für unser deutsches Wirtschaftsleben über¬
haupt aus der Ueberlastung des Haus - und Grundbesitzes
mit Steuern und Gebühren ergibt Die wichtigsten Stellen
des Referates seien an dieser Stelle im Auszuge Ivieder-
gegeben:

Die Abgaben haben eine Höhe erreicht , die den Haus - und
Grundbesitz außerordentlich belaste! und auf unser ganzes Wirt¬
schaftsleben ungemein schädlich einwirkt . Bciin GrundstücksnicchscI
erhebt daS Reich zwei Drittel v. H ., der Staat 1 v. H., in der Re¬
gel erhebt der Krers auch 1 v. H. und die Gemeinde ebcnsalls 1 v. H.
Das gibt zusammen schon 3-/n v. H. Mit anderen Worten:
wenn jemand ein Grundstück in Höhe von 10 000 M . kauft , muß
er allein an Stempel - und Umsatzsteuern 367 M . entrichten . Dazu
kommen die Gebühren für Aufnahme des Kaufvertrages und für
die Eintragung in das Grundbuch , die bei einem Wert von 10 000
Mark rund 56 M . betragen , so daß also an Stempel -, Umsatzsteuer
und Gebühren nicht weniger als 423 M . zu entrichten sind. Im
Durchschnitt treten also, von der Zuwachssteuer ganz abgesehen, dem
Kaufpreise 4 Prozent hinzu . Dadurch wird der Kaufwert des
Grundstcks mit jeder Veräußerung um soviel in die Höhe getrieben,
und die Folge muß naturgemäß sein, daß der Grundstücksmarkt
schließlich lahmgelegt wird . Das wirkt aber volkswirtschaftlich nach
den verschiedensten Richtungen hin überaus schädlich.

Durch die hohen Grundwechselabaaben wird nämlich nicht bloß
der städtische und ländliche Grundbesitz getroffen , sondern cs wer¬
den auch die breitesten Schichten des Mittelstandes , nicht zuletzt
auch die Industrie in ihren verschiedensten Zweigen aufs
schwerste in Mitleidenschaft gezogen. Wenn nämlich der Grund¬
stücksmarkt lahmgelegt ivird, dann wird naturgemäß auch der Bau¬
markt unterbunden . Was das aber bedeutet , brauche ich nicht im
einzelnen auszuführen . Unendlich mannigfaltig ist allein schon das,
>vas von unserer Industrie für den Bau und die Einrichtung von
Wohnungen hergestellt wird . Wie vielen Tausenden von fleißigen
Arbeitern liefert die Herstellung dieser Produkte lohnende Arbeit.
Aber mit dem Rohbau des Gebäudes ist cs nicht getan . Es kom¬
men hinzu die Schreiner -, Zimmerer -, Glaser -, Dachdecker-, Klemp¬
ner -, Anstreicher - »sw. Arbeiten . lUid dann die mannigfaltigen Jn-
nenarbeiten ; von der Ausstattung der einzelnen Wohnräume mit
Teppichen , Möbeln usw. ganz zu schiveigen. An einer gesunden Bau-
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tätiakeit sind also die mannigfachsten Erwerbszweige und Berufs-
stänve aufs erheblichste intcrefftcrt . Bauunternehmer und Maurer,
Architekten und Handwerker , Kaufleute , Fabrikanten , Arbeiter —
sie alle sind durch dieselbe Interessengemeinschaft verbunden . Für
sie alle ist es daher von größter Bedeutung , daß die Abgaben beim
Grundstückswechsel in mäßigen Grenzen sich bewegen , ^damit der
Baumarkt nicht lahmgelegt wird.

Es kommt noch ein anderer Gesichtspunkt hinzu , der neuerdings
immer mehr an Bedeutung gewinnt ; das ist die Frage der Seßhaft-
machung der Landarbeiter . Da gilt es , beizeiten Borsorge zu tref¬
fen , um unsere deutschen Landarbeiter seßhaft zu machen . Um das
zu erreichen , muß ihnen der Bau eines Häuschens nach jeder Rich¬
tung erleichtert werden . Durch die jetzigen ungeheuren Kosten in¬
des , die mit einem Grundstücksrauf verbunden sind , wird den Land¬
arbeitern der Bau eines eigenen Heims nicht nur erschwert , sondern
nahezu unmöglich gemacht . Eine wesentliche Erleichterung ; würde
cs schon sein , wenn die Befreinngsbestimmunqen des Reichsnmsatz-
stcuergesetzes vom Jahre 1909 aus das preußische Stempelsteuergesetz
übertragen würden . Dieses Gesetz sagt nämlich , daß derjenige auf
Antrag von der Umsatzsteuer befreit wird , der kein höheres Emkom-
men als 2000 M . versteuert . Vorausgesetzt wird ferner , daß er den
Grundstückshandel nicht gewerbsmäßig betreibt , und daß das Grund¬
stück, falls es bebaut ist , keinen höheren Wert als 20 000 M . und,
falls es unbebaut ist , keinen höheren Wert als 5000 M . hat . Die
Wohltat dieser auch in das Landesstempelsteuergesetz aufzunehmen¬
den Bestimmung würde aber nicht nur den ländlichen Arbeitern
zugute kommen , sondern es würde dadurch in ganz besonderem
Maße auch die Seßhastmachung der Industriearbeiter begünstigt
werden . Das ist von nicht minderer Bedeutung als die Seßhaft-
machung der Landarbeiter , zumal gerade in den Industriestädten
manchmal eine große Wohnungsnot herrscht.

Aber auch den weitesten Kreisen des Mittelstandes , nämlich
allen denen , die kein höheres Einkommen als 2000 M . versteuern,
würden die Befreiungsvorschriften zugute kommen . Es ist vielfach
sehr schwer , dem Mittelstand in seinem recht harten Kampf ums
Dasein gesetzgeberisch zu helfen . Srtkx  aber ist die Gelegenheit dazu
gegeben.

Also Ermäßigung der Grundwcchselnbgabe und Befreiung der
Minderbemittelten tut ans den verschiedensten Gründen dringend
not . Das ist wirklich praktische innere Kolonisation . Auf die Dauer
ist es einfach unerträglich , und es muß schließlich zu einer Kata¬
strophe führen , wenn der Grundbesitz vier » bis fünffach , nämlich vom
Reich , vom Staat , von der Provinz , vom Kreis und der Gemeinde
zur besonderen Abgabe neben den Realsteuern hcrangezogen wird.
Daß zu diesen Abgaben noch die hohen Notariats - und Gerichts¬
kosten ' für Beurkundung des Vertrages und Eintragung des Eigen¬
tums in das Grundbuch hinzutreten , habe ich bereits hervorgehoben.
Da aber in der Regel der Kaufpreis nicht bar bezahlt werden kann,
so kommen weiter hohe Provisionen für Hypothekenbeschaffung —
vielfach 2 Prozent — Kosten für Beurkundung der Schuldverschrei¬
bung , Schuldverschreibungsstempel , Gebühr für Eintragung der
Hypothek , für die Bildung von Hypothekenbriefen usw ., vielfach auch
sonst » och die mannigfaltigsten Stempel und Kosten für Vorrechts¬
einräumungen , Nachverpfändungen , Pfandentlastungen , Sicherheits¬
stellung von Rechten u . dergl . hinzu . Alles das beweist , wie schwer
noch durch diese Rechtsgeschäfte , deren gerichtliche oder notarielle
Beurkundung das Gesetz vorschreibt , der Haus » und Grundbesitz be¬
troffen wird.

Der Mietstempel dürfte nicht schon von 360 M . beginnen , frü¬
hestens von 500 M . an . Der Unterschied von Met - und Pachtver¬
trägen und Mietverträgen für gewerbliche Zwecke hat zu großen
Unklarheiten geführt . Eine ganz besondere Härte liegt aber darin,
daß , wenn in einem Mietverträge über gewerbliche Räume gleich¬
zeitig eine Bestimmung über die Lieferung von Kraft , Licht usw . vor¬
gesehen ist, der hierfür zu zahlende Betrag mit zur Besteuerung her-
anzuziehen ist . Aus diesen Standpunkt stellt sich nämlich das Kam¬
mergericht in seinem Beschluß vom 17 . Januar 1911 , und in glei¬
chem Sinne hat früher auch das Reichsgericht entschieden . Ich halte
diese Entscheidungen nicht für richtig . ' Der Versteuerung darf nur
der Preis für die vermieteten Räume zugrunde gelegt werden , wäh¬
rend die Lieferung von Kraft und Licht gemäß Tarifstelle 32,
Abs . 10 Nr . 3 steuerfrei ist . Durch die erwähnten Entscheidungen
unserer höchsten Gerichtshöfe werden den Gewerbetreibenden über¬
aus drückende Sondersteuern auferlegt , und von diesen Sonder¬
stenern werden gerade die kleinen Betriebe betroffen , weil diese zu¬
meist kein eigenes Licht oder keine eigene Kraft erzeugen . Dabei
entbehrt es für einen Laien sicherlich nicht des Reizes , daß das
Kammergericht in dem erwähnten Beschluß selbst den Weg zeigt,
wie die Versteuerung der Lieferung von Licht und Kraft vermieden
werden kann . Es brauchen nämlich nur zlvei selbständige Ver¬
trüge geschlossen werde » , ein Miet - und ein Liefcrungsvertrag,
dann wird nur der Mietvertrag versteuert. Allen Gewerbeteiben-
den kann daher nur dringend angeraten werden , den vom Kcnn-
lucrgericht gezeigten Weg zu beschreiten , mit viel Geld zu sparen.
Wird » änilich ein Vertrag geschlossen , in dem der Raum für 5000

Mark und gleichzeitig in demselben Vertrage Kraft und Licht IjJ’
20 000 M . überlassen werden , so kostet dies nicht weniger als
Mark Stempelgebühr . Wird aber ein selbständiger Liefernngsvertls
und ein selbständiger Mietvertrag abgeschlossen , so ist der LE
rungsvertrag steuerfrei , während für den Mietvertrag nur 17,50
zu entrichten sind . Es nnrd also auf diese Weise die erklecM
Summe von 237,50 M . gespart . A

Gänzlich frei zu lassen dürften die Grundstückstaxen sein . Z
bilden durchweg die Grundlage für Rechtsgeschäfte , die mit erhf
lichen Gebühren und Stempeln versehen sind . In der Regel werW
die Taxen angefertigt , wenn ein Verkauf oder eine Belastung
Grundstücks beabsichtigt wird . Die dann entstehenden Kosten pH
aber doch wahrlich gerade hoch genug , ja vielfach zu hoch.

Internationale Ausstellung für
Buchgewerbe und Graphik Ceiprig0

Eine neue Ausstellung zum Teil auf baulichen Rest*
der vorjährigen Leipziger Baufach -Ausstellnng ist in
bereitung und wird Mitte Mai d. I . eröffnet werden.
soll dieselbe der Anfertigung des Buches und der Zeitschck
von Anfang bis Ende gewidmet sein . Die Vergangen ^ '
und die Ereignisse in der Geschichte von Buchgewerbe ^
Graphik wird die wichtigste Abteilung , die kulturhistorim
Abteilung vor Augen führen . J

Reichhaltig wird die Industrie vertreten sein , denn ß
umfaßt ja nicht nur Papierwaren und Schreibwesen , h
muß auch alle Einrichtungen für Reproduktion und g
Buchhandel umfassen , ja sich auch auf alle Einrichtung
des Zeitungs -, Nachrichten - und Reklamewesens erstrecm

Die große

Fachzeitschriftenschau
auf der Buchgewerblichen Welt-

Ausstellung Leipzig 1914,
Mai-Oktober, bringt zum Aushang die

Deutsche Hausbesitzer -Zeitung

Als eine besondere Abteilung ist schließlich auch
„Fachpresse " zu bezeichnen , wo alle Fachzeitschriften g
In - und Auslandes stets in den neuesten Nummern q
Aushang gelangen sollen . ,

Der Vorstand des Zentralverbandes hat durch
gung einer entsprechend großen Fläche seine Beteilig
an dieser Weltschau für Fachzeitschriften in Aussicht gew
und erhofft von den Einzelvereinen des Zentralverbaig
Unterstützung durch pünktliche rechtzeitige Zusendung r'
sämtlichen Vereinszeitschriften.

Umsatzsteuer im falle der mehrmalig*
Veräußerung eines Grundstückes

Bekanntlich haben zahlreiche Gemeinden Umsatzsteg'
eingeführt , die umgekehrt progressiv sind im Verhältnis «.
Frist , innerhalb deren sie veräußert wurden . Es soll s
ein Versuch sein , die spekulative GrundstücksveräußeU
besonders hart zu treffen und sie evtl , dadurch einzuschw
ken. Eine solche Bestimmung enthält auch die Umsatzsteg
ordnung des Kreises Rössel , mit deren Auslegung sich
einiger Zeit das Oerverwaltungsgericht (VII . C . 354
Pr . Verw .-Bl . Jahrg . 35 Nr . 16) zu beschäftigen Hatto I

Der Besitzer Joh . K. hatte sein Grundstück , welche,
seit dem 24 . Februar 1900 besaß , mittels Vertrags ^
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fibpr' 1910  jür den Preis von 14 000 M . an den Be-
SßprH- iLatlä  Zerkaust , und dieser verkaufte es mittels
ter ^oin^19 . Dezember 1910 für denselben Preis wei-
SemFii. i’l ^ ksitzer S . Die Auflassung erfolgte am 30 . De-
Eiassi! 1910 b0tt  K . an S . unmittelbar . Wegen dieses
^ « " umswechsels zog der Kreisausschuß den S . zu einer
den rfr ÖOO M . heran , bei deren Berechnung er die bei-
alw -)s n»" Verkäufen vereinbarten Preise von 14 000 M .,
()tp rhri ,00 M . zugrunde legte und den Steuersatz auf 2 %

unh L em V ®r beantragte , die Steuer für das zwischen K.
l 4 0no m>̂ ^ ^ lossene Rechtsgeschäft auf y2 Prozent von
nur 9 «> un & sür das Rechtsgeschäft zwischen B . und ihm
iefhi, ?ir° äent üou 14  000 M ., zusammen also auf 350 M.
hi, ' tzen. Der Kreisausschuß wies den Einspruch ab . Der

mit demselben Antrag erhobenen Klage , deren Ab-

^rksausschuß ^ ^Eisausschuß beantragte , entsprach der Be-
KreiE, ^ ^ ^ie Entscheidung des Bezirksausschusses hat der
Klaas, Revision eingelegt mit dem Anträge , die
de? P ^ uweisen . Der Besitzer S . hati
die beantragt . Das Oberver
Eraeb, ^ -!- ^ ' bung des Bezirksausschus!

cs.0 ^ jedoch aufrecht gehalten,
nusaat ^ r Bezirksausschuß hatte die Steuerordnung dahin
ltuariin^ ' ^ ^ bie Besteuerung sich auf die der Auffassung
Und h\J  Oegeitden obligatorischen Rechtsgeschäfte richte,
halte/, '!5v en  Antrag des Besitzers S . für begründet ge-
Aasisssi ^ Auslegung der Steuerordnung ist nach der
^Nan, 7t" ^dp§ berverlvaltungsgerichts rechtsirrig . Nach § 1
Eiaenr,, ^ - ^ ^ uerordnung unterliegt jeder abgeleitete

chi-erwerb eines im Landkreise Rössel belegenen

bemaß . Hiergegen legte der Herangezogene Ein-

1 derR̂ ?̂ bl>en. Der BesitzerS. hatte die Zurückweisung
' die (SnK'I 0” beantragt . Das Oberverwaltungsgericht hat
I> Eraesi,^ a ^ ' bung des Bezirksausschusses aufgehoben , im

emer  ® teuer ' welche von dem Werte des er-
Grundstücks folgendermaßen berechnet wird:

Wahres nach
zweieinhalb

a ) , e Steuer beträgt:
neun die Veräußerung innerhalb eines
>uer vorherigen Veräußerung erfolgt,

vom Hundert,
Veräußerung später als nach einem Jahre,

ap m Êerhalb von drei Jahren nach einer vorheri-
c) ,, n Veräußerung erfolgt , zwei vom Hundert,

i die Veräußerung später als nach drei Jahren,
innerhalb von zehn Jahren nach einer vorheri-

<1\ i n Veräußerung erfolgt , eineinhalb voni Hundert,
, v» die Veräußerung später als nach zehn Jahren
Hundes ^vrherigen Veräußerung erfolgt , eins vom

^ Nii ^ ^ ntumswechsel in den zu den Stadtbezirken
^ miofsburg , Bischofstein , Rössel und Seeburg ge
ŝ ^ en Grundstücken , die nicht land - und forstlvirt-
piDltlich genutzt werden , beträgt die Steuer stets nur
nns vom Hundert.

Gemeinden , in welchen eine entsprechende
wi^ bv bereits eingeführt ist oder eingeführt lverden

v' ermäßigt sich die Steuer um 0,50 vom Hundert,
hns m ^svlgt eine Auflassung auf Grund mehrerer,
« 5rä )t auf Auflassung begründender lästiger
sp.,Ztsgeschäfte von dem ersten Veräußerer an den
iöinrr^ ^ verber , so werden die Erwerbspreise dieser

suchen Rechtsgeschäfte zusammengerechnet , und ist
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:iw wiener von diesem Gesamtbeträge zu entrichten.

^folgt in ^ vflasiung begründender lästiger Rechtsgeschäfte
t< uJ ! oaß also die beiden Erwerbspreise für die Be-
^rrschr 9 ver Steuer maßgebend sind , ist unstreitig . Streit
Zieger ij> Uu' i^ er  bie Höhe des Steuersatzes . Für die

' nach den oben mitgeteilten Bestimmungen der

av. r vv« vielem m
i ft ,P. „er Eigentumserwerb auf Grund zweier das

Steuerordnung entscheidend , daß nicht der obligatorische
Veräußerungsvertrag , sondern der abgeleitete Eigentums-
eriverb eines Grundstücks der Steuer uirterworfen wird.
Für die Bemessung der auf den Eigentumswechsel entfal¬
lenden Steuer sollen dann allerdings die Erwerbspreise der
Rechtsgeschäfte zusammengerchnet werden , auf welchen der
Eigentumsübergang beruht . Hiermit wird , wie das Ober-
verwaltungsgericht in ständiger Rechtsprechung angenom-
men hat , die Steuer nicht auf das obligatorische Rechtsge¬
schäft gelegt , sondern dies soll lediglich für die Berechnun'
des auf den Eigentumswechsel entfallenden Steuersatzes in
der vorgeschriebenen Weise in Betracht kommen . Hieraus
und da die Steuerordnung ausdrücklich bestimmt , daß die
Erwerbspreise der sämtlichen Rechtsgeschäfte zusammenge¬
rechnet und daß von diesem Gesamtbeträge die Steuer ent¬
richtet lverden soll, folgt , daß der Prozentsatz , nach welchem
die Steuer für den Eigentumswechsel festzustellen ist , nicht
verschieden hoch nach den dem Eigentumswechsel zugrunde
liegenden Rechtsgeschäften , sondern lediglich nach dem
Eigentumsübergange selbst zu bemessen ist . Es kann sich
also nur ftagen , welche Steuer von dem Betrage der in den
beidell Rechtsgeschäften vereinbarten Preise von zusammen
28 000 zu entrichten ist . Für diese Frage ist entscheidend,
daß der Eigentumswechsel der Steuer unterworfen ist , daß
also , ioenn nach der Steuerordnung der Steuersatz verschie
den bemessen werden soll, je nachdem die Veräußerung
innerhalb eines Jahres bezw . später als nach einem Jahre
usw. nach einer vorhergehenden Veräußerung erfolgt , hier¬
unter nur der Eigentumswechscl verstanden werden kann.
In folgerichtiger Ausführung dieses Grundgedankens be-
stinimt denn auch die Steuerordung unter ß 1 o bei dem
„Eigentumswechsel " an zu bestimmten Stadtbezirken ge¬
hörenden Grundstücken einen besonderen Steuersatz.

Unterlag hiernach die Entscheidung des Bezirksaus¬
schusses wegen unrichtiger Anwendung der Steuerordnung
der Aufhebung , so war sie gleichwohl im Ergebnis aufrecht
zuerhalten . Nach den vorstehenden Ausführungen hätte
die Steuer sür den von K. an S . ' erfolgten Eigen¬
tumsübergang , da K. das Grundstück unbestritten länger
als 10 Jahre in Besitz gehabt hat , auf y2 Prozent von
28 000 M ., also auf 140 M . bemessen werden müssen . Da
jedoch der Kläger mit dem Einsprüche der Festsetzung der
Steuer auf 350 M . beantragt hat , da über diese Ermäßi¬
gung nicht hinausgegangen werden darf und der Bezirks¬
ausschuß die Steuer ebenfalls auf diesen Betrag ermäßigt
hat , so war die Entscheidung des Bezirksausschusses hier
nach aufrechtzuerhalten.

UerntiKirles.
Haftpflichtversicherungs -Gesellschaft der Hausbesitzer - Vereine

Leipzigs und Umgegend . 25 . Geschäftsjahr.  Einer vor
sichtigen Geschäftsführung , insbesondere der Leitung durch den vor
2 Jahren verstorbenen Stadtrat Rudolph von Gründung an , ist es
zu verdanken , daß die Gesellschaft ansehnlich gewachsen ist und sich
des Vertrauens der Hausbesitzer erfreut . Waren 1889 nur 1036
Grundstücke mit 15 097 500 M . versichert , so betrug am Ende des
Jahres 1913 die Zahl 11 845 mit einem Mietwert von fast 69 Mill.
Mark . Trotz der Ermäßigung der Beiträge hat sich das
Vermögen der , Gesellschaft stetig erhöht und ist auf 553 000 Mark
angewachsen , so daß bisher alle Schadenansprüche voll gedeckt wer¬
den konnten . Allerdings war es dem Vorstand bisher meist ge¬
glückt , durch Abschließung von Vergleichen möglichst den Klage¬
erhebungen vorzubeugen , was in neuerer Zeit sich immer schwieriger
erweist , da für jede Verletzung innerhalb eines Hauses der Besitzer
tunlichst haftbar gemacht wirb , Aerzte und Juristen auch etwaige
Verletzte noch auf die Möglichkeit der Erhebung von Schäden¬
ansprüchen aufmerksam machen und überdies die Versicherung der
Hausbesitzer allgemein so bekannt geworden ist , daß bei Weigerung
der Ersatzleistung sofort Klageansprüche erhoben werden . Nicht im
Verhältnis der versicherten Zahl oer Grundstücke ist daher , sondern
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viel höher , besonders in den letzten Jahren die Zahl der Schaden¬
ersatzansprüche gewachsen — von 2 in Den Jahren 1889 und 1890
auf 81 bezw . 86 in den Jahren 1912 und 1918 — dabei werden
die Ansprüche gesteigert und oftmals von Personen , denen das
Armenrecht zugebilligt wird , bis in die höchste Instanz verfolgt.
Früher waren vorwiegend die Ansprüche wegen Nichtbestreuens der
Fußsteige bei Glatteis , neuerdings werden Ansprüche oft erhoben
wegen angeblicher Defekte an Treppenaufstiegen und Abdeckungen
von Aschengruben sonne wegen Defekten der auf Fluren und Treppen
aufgelegten Läufer . Hierbei macht sich aber noch bemerkbar , daß
-man mit einmaliger Abfindung wenig befriedigt sich zeigt , vielmehr
vorwiegend darauf ausgeht , eine laufende Rente zu erhalten , be¬
sonders unter Erhebung von Schäden infolge nicht leicht nachweis¬
barer Gehirnerschütterungen . Es erschwert dies die Erledigung der
Ansprüche ungemein und ergießt der Geschäftsbericht für 1913 , daß
18 Ansprüche aus früheren Jahren unerledigt bleiben mußten und
von 86 im Jahre 1918 erhobenen , 38 blieben . Am Jahresschluß
schwebten nicht weniger als 12 Prozesse , während nur 5 Prozesse
im Jahre 1913 erledigt wurden . __

Das Anwachsen der Zahl der Schädenansprche wie die Steige¬
rung der Anforderungen hat den Vorstand veranlaßt , Rückversiche¬
rung einzugehen und ist diese auch erstreckt worden auf Sachschäden
bis zu 10 000 M . Pr.

Der Zcntralausschuß des Schutzverbandes für Deutschen Grund-
besitz tagte am 2 . April unter dem stellvertretenden Vorsitz des
Bankdirektors Kammergerichtsrat a . D . T h i n i u s . Nach Ge¬
nehmigung der Beitrittserklärungen nahm der Zentralausschuß Stel¬
lung zinn Entwurf eines Grundteilungsgesetzes . Es wird eine Eingabe
ausgearbeitet und demnächst der Oefentlichkeit unterbreitet werden.
Auch die Frage der Erhebung von Anliegerbeiträgen seitens der
Stadt Charloitenburg sHardenbergstraße ) wird zum Gegenstand
einer Aufklärungsschrift gemacht werden . Verschiedene Wahlen in
die Fachausschüsse wurden vorgenommen.

Aus Oerbänden und Oereinen.
Gießen . Aus dem Jahresbericht für 1913 des Vereins der

Hausbesitzer in Gießen : Im abgelaufenen Geschäftsjahr stockte die
Bautätigkeit vollständig , wenigstens soweit Privatbauten in Betracht
kommen ) Das Geld war bis gegen Ende des Jahres , wo eine auf¬
fallende Geldflüfsigkeit sich anbahnte , teuer . Die Landkassen , deren
Einleger ungestüm ihr Geld fordern , kündigen ihre zweiten Hypo-
theken , die sie hier und dort in städtischen Objekten stehen haben.
Der private Geldgeber zieht sich immer mehr von dem Hypotheken-
markt zurück . Sogar die Institute , die das Hypothekendarlehens¬
geschäft als ihren eigentlichen Zweig pflegen , versagen . Der Verein
behält diese Notlage dauernd im Auge und er hat Schritte getan,
die Schwierigkeiten beheben zu helfen ; so hat er neuerdings wieder

.beim hessischen Landesverband angeregt , in einer Eingabe an maß¬
gebender Stelle die Herabsetzung des Jmmobilienveräußerungs-
lind des Hypothekenstempels , sowie der Besitzwechselabgabe zu bean¬
tragen . Um den Vereinsmitgliedern weiterzuhelfen , ist der Verein
bestrebt , seinen Wohnungsnachweis weiter auszuaestalten ; er erwar¬
tet aber auch volle Unterstützung durch seine Mitglieder . Von all-
gemcinci » Interesse wird die Tatsache sei» , daß bei den Reichsbe¬
hörden Erörterungen wegen Wohnungsfürsorge und Wohnungs¬
inspektion stattfinden , da man offenbar diese Materien durch ein
Reichsgesetz (wenn auch nur in der Form eines Rahmengesetzes)
regeln ' will . Es sind hiervon Einwirkungen auf das Wohnungs¬
wesen lind damit auf die Verhältnisse des ' Hausbesitzes nach mehr¬
facher Richtung zu erwarten . Uebrigens hat sich inzwischen auch die
Reichsregierung mit der Frage der 2 . Hypothek und der dabei be¬
stehenden Not ' befaßt . Ob hieraus etwas brauchbares für den
Hausbesitzerstand hervorgeht , bleibt abzuwarten.

Hannover . Der Hannoversche Haus - und Grundbesitzervercin
hielt am 2b . März dieses Jahres seine ordentliche Generalversamm¬
lung ab , die Bürgervorsteher K ü st e r als Vorsitzender mit dem
Hinweis eröffnete , daß sich der Verein im letzten Jahre günstig ent¬
wickelt habe . Nach dem vom Geschäftsführer Beythren erstatteten Ge¬
schäftsbericht sind dem Verein im letzten Jahre 217 neue Mitglieder
beigetreten , wodurch die Mitgliederzahl auf 4652 gestiegen ist . Der
Referent berichtete dann auch über die Lage des Hausbesitzes , die sich
im letzte » Jahre infolge der Hypothekennot sehr schwierig gestaltet hat.
Sodann referierte er über das Pfandbriefamt für die Provinz Han¬
nover . Zu der Frage der zweite » Hypotheken berichtete Bürgervor-
steher Neuberg über ' die Maßnahmen des Vereins und des Bürgcr-
vorsteherkollegiüms . — Bürger -Vorsteher Budde sprach dann noch über
die Bestrebungen , eine Herabsetzung der Kanalgebühren zu . erreichen.
Mit der Beantwortung verschiedener Anfragen erreichte die Ver¬
sammlung ihr Eiide.

Karlsruhe . Am 26 . März hielt der Grund - und HauSbesitzer-
vereiit seine Generalversammlung ab . Nach Begrüßung der Er¬

schienenen durch den Vorsitzenden Herrn Rechnungsrat Mer,kl
erstattete der Redner einen ausführlichen Bericht über das abgelauw"
Geschäftsjahr . Der Jahresbericht beschäftigte sich zunächst mit 1 '
allgemeinen Lage der Hausbesitzer , wobei festgestellt wird , daß "J
unbefriedigende Sachlage auch im abgelaufcnen Jahr keine Besser^
gebracht habe . Die Hauptklage bestehe fortgesetzt in der zu gropl
steuerlichen Belastung des Liegenschaftsbesitzes . Als erfreulich ws
den bezeichnet die Erfolge der Hausbesitzer in Bezug aus die AellW
rung der Wertzuwachssteuer , die allerdings auch jetzt noch schädigcw
Wirkungen ausübe und deshalb gänzlich aufgehoben werden » fl
Ein besonderes Kapitel wirdmet der Bericht der Hhpothekennot >>"
den von den Hausbesitzern aufqeweudeteu Mühen , dieser Hypothe»
not zu steuern . Eingehend wird dabei das Projekt einer gemeinnup
gen Hypotheken - Sicherungs -Genossenschaft behandelt , das dank des
Entgegenkommen der Stadtverwaltung bis zum Abschluß gedE
ist , so daß die Gründung der Genossenschaft unmittelbar bevorst«
Dem weiteren Bericht über die Vereinstätigkeit ist zu entnehmen,
der Grund - und Hausbesitzerverein auch auf anderen Gebieten e»,
rege Tätigkeit entfaltet hat . Außer der Veranstaltung von belehr?
den Vorträgen hat der Verein eine Reihe von Eingaben und .Petit'
„en bei der Stadtverwaltung und anderen Behörden eingereicht ; “jl
unter Leitung des Herrn Hölzle stehende Geschäftsstelle wurde aussi.
ordentlich stark in Anspruch genommen . Es wurden an Miete »>
Mietrückständen 11 770 Mark eingenommen , in 91 Fällen hat
Geschäftsstelle die Mitglieder beiiu Gemcindegericht vertreten,
Wohnungsnachweis wurde sehr stark benützt ; an Mietverträgen w»
den 18 788 Stück verkauft . Der Mitgliederstand des Vereins ist »' s
2002 auf 2043 gewachsen , den Einnahmen von 15 519 M . stehen A"'
qaben von 12 680 M . gegenüber , so daß sich das Vermögen des W
eins von 16 680 M . auf 19 679 Mark erhöht hat . Nach dem 11
großem Beifall ausgbnommenen Jahresbericht erstattete Herr Sasi.
den Kassenbericht , der ein günstiges Bild ergab . Dem Vorstand "s,
dem Kassier wurde einstimmig Entlastung erteilt . Alsdann folgte " !
Neuwahl des Gesamtvorstandes . Als Punkt 3 der TagesordnUJ
kam die Gründung einer gemeinnützigen Hypotheken -Sicherungs -Osl
sellschaft zur Besprechung . ' Herr Merkle wies in einem einleitend .i
Vortrag darauf hin , daß ' diese Gründung die beste Gewähr biete,
in Zukunft wieder leichter zweite Hypotheken zu bekommen sind . «>.
Schluffe der Diskussion über diesen Punkt richtete der VorüüeUf
einen warmen Appell an die Mitglieder des Hausbesitzervereins , ss
nach Kräften an der Hvpothekcn - Sichernngs -Genossenschaft zu beten
gen , denn eL wäre geradezu eine Blamage für den HausbesitzervcE
wenn nicht genügend Anteile gezeichnet Ivürden . Der Appell hm
insofern einen guten Erfolg , als sofort weitere 40 Anteile gezeiE
wurden . Rach Erledigung verschiedener anderer Angelegenheit ;
wurde die Versammlung kurz vor Mitternacht geschlossen.

Schwerin . Die kürzlich im großen Saale der Stadthallen aÄ
haltene Mitgliederversammlung des Vereins Schweriner HausbesW
war sehr zahlreich besucht . Der Vorsitzende , Herr Postsekrn -
Kr einer , begrüßte die Versammelten und machte zunächst MiW
lung von den Vesicherungsverträgen , welche seitens des Vereins ff!
verschiedenen Gesellschaften zum Vorteil der Mitglieder geschlossen Wv
den sind . Ferner lvies er dann darauf hi » , daß der Vorstand es .pl
angebracht erachtet habe , seine Mitglieder durch eine Autorität «r
die neuen Steuergesetze zu unterrichten . Er erteilte nunmehr HtW
Rechtsanivalt Dr '. Knebusch - Güstrow das Wort zu einein Bortes
über die neue Einkommensteuer und Ergänzungssteuer in Mecklenbusi
Nach Beendigung seines Bortrages gab Herr Dr . Knebusch noch L
verschiedentliche 'Anfragen aus der Versammlung Aufklärung . 39
weiterer Erledigung der Tagesordirung verlas Herr Frcderstorff
Niederschrift der letzten Versammlung , die ohne Widerspruch ge» l̂
migt wurde . Darauf schritt man zur Wahl von Abgeordneten L
Verbandstage in Rostock . Nachdem dann noch einige im Fragekasi 's
Vorgefundene Fragen ihre Erledigung gesunden hatten , wurde :
Versammlung geschlossen.

Biicherti$cb.
Deutsches Lustrecht . Von Rechtsanwalt Hermann Weck-Ä "'

lottcnburg sCarl H e y m a n n s Verlag , Berlin , 1913 ). 1
Das Wort Luftrecht wird in zwei verschiedenen Bedeutung,

gebraucht . Meistens versteht man unter ihm nur das Recht " ,
Luftfahrt ; daneben bezeichnet es die Vorschriften über die Vcr^
reinigung der Luft , besonders durch gewerbliche Tätigkeiten . ®CL
Begriffe sind zu eng . Das Liiftrecht umfaßt alle Rcchtssätze , ‘
menschliches Verhalten in und an der Liift regeln . Der Verfall
behandelt demnach die folgenden fünf Gruppen : die Atmung , L
Benutzung der Luft als Sache , die Benutzung des Luftraumes \
Benutzung der Erdoberfläche , den Nachrichtenverkehr in der
und oie Luftfahrt . Die sehr gründliche und übersichtliche An,
greift in die verschiedensten Rechtsgebiete hinein , die alle von
Standpunkte ihrer besonderen Beziehungen zum Luftrecht unters"
werden . >

» «iMtwonlich !4t den rebe!tioit«Hen Xtil : Kej Dtet ! r - 9nlin -£ Umet( t>i)tf. jjfi« d>» 3n[ttcl «™«U: Paul tornow,  Marleudors.
«erla, : g «, »«, Haxk- » t » «««»?,d» «pinidm, . Doick- » »ril !-« Bid * wfc griiMriftM -SmAtu Sill » SW , (iS.
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Feuerfest . — Modern.
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Wiesbadeneröbelheim

Möbeltransport
Grosses Lagerhaus
für Hausrat aller Art,

Gepäck usw.

£ *

Verpackungen
Man verlange illustrierten Prospekt und Tarif.

A. Letschert, 0iß$öaäen

i.

Faulbrunnenstraße10.

ste Bezugsquelle in Leder-Waren.
j , Spezialität:

an dtaschen , Handkoffer , Portemonnaies,
Schulranzen , Rucksäcke usw.

achdeckerei-Gejchäst
:: Franz Schäfer

Westendstratze 38
einpsiehlt sich zur gewissenhaften Ausführung von Dacharbeiten.

Mäßige Preise ::: Aufmerksame Bedienung. (305

^ e8r' 1865. Inhaber Adolf Llmbarth . Gegr . 1865.
en bogengasse 8 . FeHISPr. 265 ~ Mauergasse 15.

g eltestes Geschäft am Platze.
Särpi! S ,La,ge/ Mitteldeutschlands in Holz - u. Metall-
EJ s n> Leichentransporte nach allen Weltgegenden.

^ ne Leichenwagen und elegante Kranzwagen.
Lieferant des Veieins für Feuerbestattung.

Lieferant des Beamten Vereins.

Adolph KoeruerliiiciiL
Inh.: Berthold Köhr ^ =
Spezialliaus für garnierte Damen- und Rinder-HDte.
Meine Spezialität: Modell -Coplen von Mk. 8.— bis Mk. 30.—

Für Hüte, die man selbst garnieren kann‘
Formen - Blumen - Federn - Bänder usw.

Anleitung zum Garnieren bereitwilligst.
. . ' I

V

Reinhard Steib
Horitzstrasse9. Fernsprecher 1068.

Baubeschläge
aller Art.

Dauerbrand -Oefen
Herde.

Türschliesser aller
Systeme.



Ehefrau wie auch des auf den Namen des ebenfalls
vermögenslosen Sohnes lediglich um S chi e b n n g e lt,
die auf eine Irreführung und Täuschung des bau-
lustigen Publikums sowie darauf hinausliefen , den
Gläubigern Befriediguugsgegenstände zu entziehen.
Eine solche Handlungsweise läßt einen so hohen Grad
moralischer und finanzieller Unzuverlässigkeit erken¬
nen, daß es geboten ist, die Untersagung des Gewerbes
als Bauunternehmer eintreten zu lassen. «Preuß.
Oberverwaltungsger. 3, B. 66. 12.)

Rezensionen.
Residenz - Theater.

Wohnungsgesuche.
Die Adressen von nachstehenden Wohnungsgesuchen werden

unseren Mitgliedern in der Geschäftsstelle angegeben. Noch nicht
angemeldete freie oder gekündigte Wohnungen wolle man sofort
anmelden.
2 Z .-W ., Hinterhaus , auf Juli . 561
3 4 Z .-W., etwa 600—750 M ., auf Mai . 582
3 Z .-W ., etwa 600 M ., auf Juli . 583
2 Z .-W./ auf Juli . 584
3 Z .-W ., auf Juli . 586
3 Z .-W ., ans Juli . 587
3 - 4 Z .-W., mögt . m. Zentralh . u . elektr. Licht. 590
3 Z.-W., m . Bad , elektr. Licht, etwa 600 M „ auf Juli . 592

„Müll er ' s !" Schwank in 3 Akten von Fritz Fried¬
man n - Fr ed er  i ch. Spielleitung : Ernst Bertram.

Wenn der Schwankdichter Friedmann mit dem Genie:
„Meyers"  einen wohlverdienten Erfolg erzielt hat, dann
dürfte er sich die weise Lebensregel wohl gemerkt haben : „Bist
du damit gut ausgenommen, mußt du so schnell nicht wicder-
kommen." Tenn bekanntermaßen werden die Platten bei Re¬
produktionen ' immer blasser und büßen an Wirkung ein. Wenn
bei den einzelnen Szenen ein Lacherfolg erzielt werden konnte,
ja , wenn selbst bei dem gewagtesten Blödsinn eines Schneider
leins , welches die Röcke zerschneidet und die Aermel ausreißt,
noch gelacht werden konnte, dann kann sich Herr Friedmann
bei dem Rauch'schen Ensemble bedanken, welches sein schwaches
Opus gehalten haben. Jüdische Typen sind für die Bühne
so notwendig wie Salz zu einer Suppe ; aber auch darin kann
des Guten zuviel getan werden . ^

Wenn Hager  als adeliger Müller nebst Fillns Schäfer)
wenn W. Ziegler  als großer bürgerlicher Müller , und seine
Schwester (L üd er - F r ei w a l d), wenn die Kinder (Fr ied -
r i ch Beug und Käti  H o r st e n), ferner T r . rtt ( t)
Braun (Ernst Bertram)  und sein Sohn Arthur
!Nikolaus Bauer ) noch dazu Hugo Müller und dann die Tante
Ruth Braun (Frieda Saldern ), ihre Stieftochter Hedwig (Elsa
Erl er ), wenn alle diese ihre Kraft einsetzen, um die gewagtesten
Heirats -Kombinationen mimen, dann muß gelacht werden , wenn
selbst der Schwank noch schwächer wäre . Regie und Inszenierung
waren wie immer vorzüglich. S . H.

K u r t h e a t e r (Walhalla ).
„Bravo - Dacapo " ,
Tie große Revue, die fetzt schon seit dem I . d. Mts . die

Bühne des Kurtheaters Walhalla ) beherrscht, kommt in den
letzten Tagen immer mehr zur Geltung und hat sich eines sehr
lebhaften Besuches zu erfreuen . Tie Familie Steidl . der Kern
Punkt der Künstlerschar, erregen das Interesse der Besucher in
erster Linie . Steidl selbst als eilt bekannter Tarsteller , seine
Gattin eine Bühnenerscheinung erster Güte und die beiden
Töchterlein sind in ihren allabendlichen Leistungen unverwüst¬
lich, und die Revue selbst, die wir schon besprochen haben, wird
wohl noch die Kraft haben, den gairzen Monat mit Ausdauer
das Publikum zu erfreuen . Flora Steidl , als Marinefähnrich
und als Leutnant von Schwips , ferner als Tangotänzerin
Mascotte ist rin vielseitiges Talent und leine entzückende Bühnen
erscheinung. Nicht minder ihre Schwester Charlotte , als Dienst
mädchen Minna mit ihren 6 Geliebten , von welchen jedem ein
Tag in der Woche gewidmet ist. Alle anderen Künstler be¬
währen sich genau so wie am ersten Tage . S . H.

*

(Histgesuche.
Schriftliche Angebote wolle man an die Geschäftsstelle ein¬

reichen.
7 Z .-W ., etwa 2000 —2500 M ., mögt , freie Lage nno Süd

viertel aus Oktober . WO 7308
2 3 Z .-W., niögl . Frvntjpitze , in gutem Hause, etwa 500 M .,

aus Oktober. wo 7303
5 Z .-W ., etwa 1200 M „ ans Oktober. W009
5 6 Z .-W., etwa 1200 M ., aus Oktober. wo 7312
5—6 Z .-W., etwa 1800 —2000 M ., Villengegend nach der

Bierstadterhöhe . wo 7313
6 Z .-W-, etwa 1600 4 700 M „ evtl, auch höher, modern

und freie Lage. WO .7318
3- 4 Z .-W ., etwa 800 M . auf Oktober. WO 7319
5- 6 Z .-W ., Taunusstr . und Nerotal , auf sofort oder Ok¬

tober . WO 7322
Billa , 9 -10 Z ., auch Stallung , für 2 Pferde , a . Juli . VI 7322
Herrschastl . li Z .-W ., mögt . Zentralheizung , und eleganter

Ausstattung , etwa 3 4000 M „ auf Oktober , vo 7328
Kleines Haus mit Garten oder Bauplatz in Wiesbaden unb Um¬

gebung. V 7329
Herrschaft!. 7 A .-W ., in vornehmen Hanse, evtl. Villa , von

-alleinstehendem Herrn auf Oktober. vo 7332
4 Z .-W., in gutem, ruhigem Hause, ohne Nebenbewohner , von

Ehepaar ohne Kinder auf Oktober . WO 7333
5—6 Z .-W ., in Geschäftsgegend, auch Laden, auf Okt. 1- 7336
3 Z .-W.. etwa 550 M . 1 Z. muß sehr groß sein), voit Gesang

lehrcrin , ans Oktober. WO 7338
5 Z .-W ., freie Lage, nahe Wald . w,7342
6 7 Z.-W ., oder mod. Landhaus , etwa 3000 M . Miete , w -7348
6 7 Z .-W. od. Landhaus , etwa 2200 M . a. Okt. WO 7353
4—5 Z .-W., ob. kl. Einfamilienhaus , zu mieten evtl, zu kaufen

gesucht. V 7355
Herrschastl. 7—8 Z .-W ., m . Dienerz ., auf Okt. wo 7361
Laden mit 4 Z .-W ., aus Oktober . l- .7362

Abgeschloss. mod. 4 geräum . ginrmer , kompl. Bad, Balkon, elektr.
Licht re., >u t allen Bequem!., sonn., freie Lage, mögt, mit Garten für
3 erlv. Personen. Preis bis 1f 1000. Schrift!. Angeb. mit P . 7196
an de» Haus- und Grundbesitzcrvercin erbeten.

Aeltcres Ehepaar 11 ttrt inÜ̂ igel herrsch,
suchtz. l . Oktober*> ö ÖHfl IlKaUHU »lUlliy H Pr .b.1500M-
Augebvte »i. Pr . an die Geschäftsstelled. Ztg . unter V. 72 ^ 4 erb.

Wochenfpielpläne.
* König l . Theater . . (Spielplan vom 19. 27. April .)

Sonntag : Ab. T . „Parsifal " . Montag : Ab. A. „Der einsame
Weg" . Dienstag : Ab. D. „Lohenorin " . Mittwoch : Ab. B.
„Der einsame Weg" . Donnerstag : Ab. C. „ Zierpuppen " .
„Aufforderung zum Tanz " . „Versiegelt" . Freitag : Ab. A.
„Rtgoletto " . Samstag : Bei aufgehob. Ab. „Polenblut " . Sonn¬
tag : Ab. B . „Parsifal " . Montag : Ab. T . „ Der Bogen des
Odysseus" . Donnerstag : Bei aufgehob. Ab. „Rigoletto " .

* Thalia - Theater. (Wochenspielplan .) „ Tie Kreuz¬
spinne" , Naturaufnahme . „Das Zanberlied " , Ein Liebesroman
in 4 Akten. „Fritzchen braucht Geld" , Humoreske.

liefert in jedem (Quantum zum
billigsten Tagespreis , frei Haus

Sedanstr . 5 WÜH . HoHlllSEin Telefon  946

Junges Beamteu-Ehepaar sucht zum l . Oktober 1914 eine ruhige

2 oii't 3 Zimmerwohnungi 'S .S “ Äf)
Zimmern große Mansarde erforderlich. Offerten erbeten unter I . H.
an die Geschäftsstelle dieser Zeitung.

Schulz &Schalles
Telefon No. 324  J/j/CLClßTl Rheinsirasse  59

Tapeten :: Linoleum :: Wandstoffe
= Wachstuch Cocosmatten  —



Sollen Sie
seitheriges Abonnement zu Ihren

ändern, so geben Sie
2 » Torfahrt, Hof nsw."" Inhaber des

Heuen ^ rottoir-
bemigungs - Gelckäfts

Wilhelm filcker
Bureau: Kleine Schwalbacherstr. 8.

zen
ebsf brui werden garantiert nur durch

'ßre Ausräucherungen vertilgt.
n . Preis billigst.
u5® e grosse Umstände!

Wirkung verblüffend.
o » Ferner :

"tlich ©Desinfektion v
®rbe - u . Krankenzimra.Lehmann’s

jüjlnfektiom-imtiM.
bellmunastrasse 27 .

^ ^ Fernsprecher 2282.

billige Tapeten!
^uoste Muster in großer Auswahl
m?„"^ ^Tapeten vo" 15  Pf . an
Gott,Ä'°Tapeten von 20  Pf an
^vld-Tapeteu . von 25  Pf . an

eiferen Tapeten empfehle meine
^bpeziaikarten

Bictoria Luise
^lebfranenkarte
Kunst für Bürgerheim

Aarl August Wagner
leinstr . 65, „eben Rest. Wies.

Fernsprecher 3377.

IMtie Knchßlfllsn
u Teil mit Rießner K

Und Hirzeuhainer Ein- &
Sa tzöfen, transportabel
Sesetzt , in v rschied . K

srben u. Zeichnungen °>
äußerst billig Zu ver - %

kaufen . K

fltfam SchädelI
^charnhorststr . 16 K

Telefon 42d5 S

in ilduMsen Cortenkles
liefert je nach Menge in Körben und
Säcken von 70 Pf . an, lose in Karren
von 58 Pf . an und in 1jl u . 1j2 Waggons
von 48 Pf . an per Zentner frei Haus

bezw . Garten

LRETTEHHAyER,HsfspeäIteur
Nikolasstrasse 5. — Telephon 2376.

(Wiederverkäufern Rabatt .)

Alle Hausbesitzer
sparen Geld , wenn Sie bei Reparaturen an
:: Rolläden erst die Preise bei mir einholen. ::
Garantie für gute Arbeit und billige Preise.

Göbenstraße 7
— Telefon 4491. —Josef Schott,

Das bestaHausbiei*
in 5 und 10 Liier -Selbstschänker -Apparaten:

Pilsner * Urquell
Münchener Löwenlräu
Kulmbacher * Petzbräu
Kulmbacher Schankbier
ff . Lagerbier , hell und dunkel

empfiehlt Grether ’ s Selbstschänker Bierversand.
Langgasse 7 Fernruf 6465

ßmpsehle mich km Unfertigenvon Kostümenu. Mänteln von
70 Mk.an, Fasson von 30M'. an

Garantie für beste Ausarbeitung
——  und tadellosen Sitz -

Petev Alt »Dnmen»Schneider
Hirschgraben 14, Part.

Vsrteiihiiuser
Gartenmöbel, Zier- und Schntzge-
länder jeder Art, in gesch. u. Natur^
Hotz, Turnger., Blumcnt., Wasch-,
Baum- und Rosenpfähle, Draht-
zäune sowie alle in das Fach ein¬

schlagenden Arbei en.
Alle Reparaturen::

peter Debus
Bliichcrstrastc 14 II.

ZEHTRALIIEIZIK
ANLAGEN

sowie REPARATUREN DERSELBEN

INSTALLATION
FÜR

GASUNDWASSER

HEINRICH HAUSEN
TEL . 3147. YORKSTR . 4.

Den besonderen Verhältnissen der Hausbesitzer Rechnung
tragend biete ich in meiner Abteilung

Gelegenheitskäufe : : Tapeten
zu ganz besonders vorteilhaften Preisen an.

Beispielsweise : Tapeten im regul . Preis von 3 » Pfg.
^chon zu 20 Pf. die Rolle in einwandfreier Ware.

Georg Diez , Tapetenhaus
Telefon 3025 — Luisenplalz 4

Fenster - und
Türenfabrik G.Ubrlch

Gartenfeldstrabe 25 — Telephon 4243.
Spezialität: Anfertigung non Stumpfs Reform-Schiebefenster.

Gelben
Gartenkies
Grubensand , Rheinsand

unD Rheinlies
kaufen Sie direkt und am billigsten

von der

6onÖgtnbe MWHe
Inh. Jakob Becke! Wwe

Telefon 208.

PraktischeVermietunss-
PioliDie

unaufgezogen, aufgezogen
auf Pappe und in Blech, auch
verstellbar, in allen Preislagen,
schon von 10 Plg . an , sind zu
haben in der Geschäftsstelle des
Haus- und Grundbesitzer-
Vereins E.V.:: Luisenstr 19.

1tschiikst>

Anfertigung eines Stempels
wie oben 2.50 Mk.

Alle sonstigen Gravierungen
sauber und billigst.



Ankauf
b altemEisen,Mctav »Lumpe»,
Gummi .Nentitchabfalle,Papier
(n. Garantie des Einst.), Flasch , n
und Halenfelle » bei

Wilhelm Kieres
'Allhandlung

Wellriüstr . » !». — Tel . 1S31.

Ia ptima IfiütiuQcrOiäudjeuDßtcn
unter Garantie

üPfd.
Servelatwurst . . . in Postkolli M .1.35

b i Abnahme von 25 Pfd . . . „ 130
Knackwurst, harte . ia Postkolli „ 1.20
Zungenwurst , geränch., „ „ „ 0.90
Blutwurst „ „ „ „ 0.^0
Preßkopf „ „ „ „ 0 90
Mag . Speck ,. „ „ „ 0.9"
Schinken ohne Knochen, , „ ., 1.40
Schinken mit Knochen „ ,. „ 1.20
Rollschinken ,, „ 1.45

ab hier per Nachnahme empfiehlt
Wurstwarcn -Vcrsandtgeschäit

Johannes W. E<k
Floh in Thüringen.

Achtung!
Wer gute streich fertige

ölsarben , Lackfarben,
Bernsteinlacke , Lopal-
lacke , Möballacke , Mat¬
tierung,Polituren ,sowie
Parkett -Wachs n.Stahl-
fpäne benötigt, kauft nur
21 Mauergasse 21 bei

Georg Rörig
Farbwarengeschäft.

kt8 . Beste und billigste
Bezugsquelle sämt¬
licher Farbwaren.

olladen-Reparaturen
aller Art führt ans:

A . Birk , Schreincrincistcr,
Jahnstr . 4 p., Telefon 4435

Brucstitiäfider
für Erwachsene und Kinder

nach dem Körper und dem einzelnen Falle
anatomisch richtig gearbeitet , erhalten Sie am
besten un I zweckmässigsten bei

P. A. Sioss Nachf.
Taunusstrasse 2

Anfertigung nach Mass.
Aerztlich ausgebildeter Bandagist im Hause

Garantie für tadellosen Sitz.

o

*
<8
o
o
o

instullsnoni-aßsctiSüt
für elektr. Licht, Kraft- und Klingelanlagen

städt . konzessioniert

Wilhelm Behrens
Jahnstrasse 2. Telephon 2540.

Superior
der wetterfeste billige Anstrich für
Fassaden, Treppenhäuser u. s. w.

Das Neueste für 1914.
Alleinvertretung für Wiesbaden

und Umgegend bei

H.HasslerSfÄ'
Tüncher - u . Lakierergeschiift

Renovierung ganzer Wohnungen
nach vorherigem Koste,.anschlag.
—— - ■ Kalklöscherei -

H. Strittcr
Spezialgeschäft f. tacke u . farb «n

lüalramftraße >8
Fernsprecher 2429
Spezialität : fußbodenlach
= stein Hart über Nacht. —

Lieferant erster Hotels.
Stad lpäne , Macbs , Polituren
Rürlten waren , pinlei ete . eie.
Fabrikpreise. Fachmann. Bedienung

PapMffillg
Akten , Briefe u . Bücher unter

Garantie des Einstampfens,
altes Eisen , Metalle , Lumpen,

Knoche Gummi usw.
kaufe zu höchsten Preisen
und lasse im Hause abholen

Ph. Lied &Sohn
Adlerstr ; ße 31 , Tel. 2691

Kl.Schwalbacherstr .4,Tel .l883

SeiitidjtfaBtn“’„”T
Eisenblech, Kehrichibütten
mit Blechdeckel stets vorrätig

zu den billigsten Preisen
Wilhelm Blum, Sdilofferef,
ständiges Lager erstklassiger

Türtlhliessec
Bleichstraste 40. Tel . 4240.

Lieferanten»und Handwerker-Adrefsentafel
Unter dieser Rubrik kostet die Zeile für ein ganzes Jahr nur1 Mark monatlich

Lilen-uilii Wantzplrtte«. Ftrbkll vsL Lecke.
( Panier - unii Tchreibmareii.

Carl Reichwein , Dotzheimerstraße 19
Hellmundstraste1. Telefon 357. « VSptit £ fff # Marktstr. 6 - Farben-,

A » ckltKil Wwll * Lack- und Kitt-Fabrik. Karl Koch. HÄ
j MMiiimo. SifBgUrtiti Drogerie RooS »Metzgergaffe5 Tel. 2149.

| SMitkllre u. Möbelellfbewattugl \
Georg Kühn. Kirchqasse 9.
«ludoll Mauer » Nerostr. 29. Tel. 2393. j Fsslimnj esii Heiz«ii,t«. fflbtian , I & G., Bahnhofstrahc 6.

«peditiousgelellschast . Adolfftraste1.ZMljjer-,Lelkierer-il.Stlllkilteurgesihlistl
Gramaski &Ohlemacher,Wcstendstr.32
Nik. Schnell » Blücherstrahe 18, pari.

Vilhelm Ätn, j Tch'lösser. (
Rnd . Mayer » Nerostraße, 9.

Itadag de« Haut- und Brundbefitzer-Lereins E. B. <Geschäftsstclle: Luisenstr. 19) in Wiesbaden. — Berantw. Redakteur DirektorV. Cramtk
i» Wiesbaden. Druck der BuchdrnckereiH- rmann Rauch. Friedrichstrahe 30.
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